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,,DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal monat
lich. Der Bezug ist ko
stenfrei.Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten. 

"DER LICHTBLICK" wird aus
schließlich von Strafge
fangenen erstellt. Eine 
Zensur findet nicht statt. 

Einem Teil dieser Aus
gabe haben wir Zahlkarten 
beigelegt - zur Erleichte
rung für unsere zahlungs
bzw. spendenfreudigen Le
ser. 

Die Rückseite des Ein
lieferungsscheines ist mit 
einer Spendenquittung ver
sehen, die in Verbindung 
mit dem Poststempel als 
gültiger Beleg beim Fi
nanzamr vorgelegt werden 
kann. Die Spenden an den 
"LICHTBLICK" sind als ge
meinnützig anerkannt. 

SEPTEMBER '80 

Nummer 9 aus Jahrgang '80 stellt sich Ihnen heute 
vor . 

"Schon so früh? Kaum, daß der neue Monat begonnen 
hat?", werden Sie vielleicht fragen. 

Ja, wir haben uns furchtbar beeilen müssen, um noch 
Schritt halten zu können mit dem atemberaubenden Tem-
po, mit dem in den Berliner Haftanstalten die 
logen, Therapeuten und Sozialarbeiter das 
Schiff des liberalen Strafvollzugs verlassen. 

Psyche
sinkende 

Wir aber, um Aktualität besorgt, möchten gern, daß 
die Kündigungszahlen, d~e wir gestern gedruckt haben, 
morgen, wenn Sie unser Blatt erhalten, wenigstens an
nähernd noch stimmen. 

Haben wir imAugust über entmutigte Beiratsmitglie
der der JVA Plötzensee berichtet, die wegen mangelnder 
Unterstützung durch den Anstaltsleiter und passiver 
Behinderung durch Vollzugsbedienstete keinen Sinn mehr 
in ihrer aufopferungsvollen Beiratstätigkeit sahen und 
das Handtuch schmissen, und in unserer Juli-Ausgabe 
gber die Massenkündigungen der Sozialarbeiter in der 
JVA Tegel, so müssen wir im September schon wieder 
über die spektakuläre Flucht in die Öffentlichkeit be
richten, mit der fast sämtliche Fachmitarbeiterinnen 
die Berliner Frauen-Haftanstalt in der Lehrter Straße 
zum Ende dieses Monats verlassen werden, sodaß für die 
dort unter unerträglichen Haftbedingungen zusammenge
pferchten rund 150 Frauen, die meisten davon drogenab-
hängig und dadurch intensiver Behandlung bedürftig, nur 
eine einzige Sozialarbeiterin für die gesamte psycho
soziale Betreuung übrigbleiben wird! 

Wir wollen hier nicht die Einzelheiten dieser 
alarmierenden Anzeichen für den Bankrott des liberalen 
Strafvollzugs in Berlin wiederholen bzw. vorwegnehmen, 
aber eines ist mal sicher: die Öffentlichkeit wird we
nig davon erfahren. Angebliche Massenausbrüche von Ge
fangenen sind allemal ein dankbareres Thema für eine 
Presse, die lieber ein Gefühl der Unsicherheit ver
breitet, um desto lauter nach Sicherheit und Ordnung, 
nach dem "starken Mann", rufen zu können. 

Auch unsere Bei träge "Therapie als Strafe" in die
sem Heft und die Presse-Erklärung des Arbeitskreises 
"Drogenprobleme im Strafvollzug" über die unhaltbaren 
Zustände in der Frauen-Haftanstalt Lehrter Straße sol
len noch einmal ein eindeutiger Appell an die Verant
wortlichen sein, das Steuer zurückzureißen, ehe es zu 
spät ist, und das anspruchsvolle Konzept eines libera
len Behandlungsvollzugs, wie ihn das Gesetz vorschreibt 
und wie es einem liberalen Justizsenator ansteht, un
beirrt durchzusetzen. 
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12. JAHRGA N G 

No. « 9 » 19 8 0 ICHT 
Zum Schluß möchten wir nochmals 

daran erinnern, daß mit den s~ändig 
steigenden Lebenshai tungskosten auch 
die Herstellungskosten dieser Zei 
tung wachsen, unser Spendenkonto 
aber leider nicht. Wir sind auf Ihre 
Hilfe angewiesen und zählen auf Ihre 
weitere Unterstützung. 

Eine große Freude ist es uns, den 
vielen Lesern , die uns immer wieder 
um Nachdrucke aus längst vergriffe
nen Ausgaben bitten, mitteilen zu 
können , daß wir mit Hilfe eines neu 
gestifteten Kopierautomaten in der 
Lage sein werden, lesbare Kopien aus 
fest eingebundenen Jahrbüchern her
zustellen, was mit unserem alten, 
ausgedienten Apparat leider nicht 
möglich war. Es lag gewiß nicht an 
unserem Unwil l en, wenn wir bislang 
s olche Bitten nicht erfüllen konn
~en. Im Gegenteil, wir freuen uns 
über das große Interesse, das oft 
noch Jahre nach dem Erscheinen be
stimmter Artikel erkennbar wird, und 
bitten Interessenten, die noch auf 
bestimmte Nachdrucke Wert legen und 
sich an den Herstellungskosten der 
Kopien beteiligen möchten, uns dies 
wissen zu lassen. 
In diesem Sinne 
Redaktionsgemeinschaft 
' der liehtblick' 

BERLINER BANK AG 
(B L Z 100 200 00) 

31 -00-132-703 

ODER 

POST SCHECK KONTO 
der Berliner Bank AG 

Nr. 2 20 00- I 0)2 Bln-W 
Ve rmerk: 

SONDERKONTO LICHT BLICK 

31· 00·132 · 703 

l 
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externen Leser da r um , bei Schrei ben 
an Insassen grundsätzlich zur nor
malen Anschrift auch die Angabe der 
Teilanstalt, in der der jeweilige In 
sasse inhaftiert i s t, zu vermerken ! 

' DER LICHTBLICK ' 



Hallo Lichtblicker! 
Da ich ja gegen die 

mich getroffenen Maßnah
men Beschwerde eingelegt 
hatte und zum Teil nun 
auch schon einen Bescheid 
erhalten habe, interes
siert mich nun ein ganz 
bestimmter Punkt. 

Der hiesige Ansealts
leiter hat in seiner Stel
lungnahme an das Vollzugs
amt geschrieben, daß ihm 
nicht bekannt war, daß ich 
einen Artikel im Licht
blick habe veröffentlichen 
lassen, und seineMaBnahmen 
deshalb nicht auf Grund 
dieses Umstandes zustande
gekommen sind. Für mich 
wäre nun wichtig zu erfah
ren, ob Ihr damals ein 
Exemplar an ihn geschickt 
habt. Außerdemwolltet Ibr 
doch auch um eine Stel 
lungnahme bitten. Wenn Ihr 
dieses getan habt, schickt 
mir doch bitte die genau
en Daten, wann dieses ge
schehen ist . 

Ich schicke Euch heute 
einen Bescheid mit, aus 
dem zu ersehen ist, mit 
welchen unsinnigen Argu
menten die Ablösung aus 
der Gefangenen-Mitverant
wortung erfolgte. Es wäre 
nicht schlecht, wenn sich 
die Leser des Lichtblicks 
einmal solch ein Schrei-
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LESERFORUM 

ben durchlesen könnten. 
Immerhin erfolgt die Wahl 
zur Gefangenen-Mitverant
eortung nach demokrati 
schen Grundsätzen nur 
die Abt'lahl dürfte dikta
torisch sein. 

Die Bundesrepublik und 
viele ihrer Institutionen 
erzürnen sich darüber, 
wenn in Ländern qes Ost
blocksRegimekritiker ver
folgt und unter faden
scheinigen Umständen be
straft werden. Was in den 
verschiedenen Vollzugsan
stalten geschieht ist 
nichts anderes: Ich habe 
als Vorsitzender der GMV 
- im Sinne meiner Mitge
fangenen, welche mich ge
wählt haben - verschiede
ne Praktiken der Anstalts
leitung kritisiert und bin 
auf Grund eines angebli
chen Tauschgeschäftes mit 
einem Mitgefangenen aus 
dieser Funktion entfernt 
worden. Ihr habt diesen 
Akt der Anstaltsleitung 
schon richtig interpre
tiert, indem Ihr als Bei-· 
spiel geschrieben habt, 
daß ein Gewerkschaftsver
treter seiner Funktion ent
hoben werden müßte, t'lenn 
er nicht das Vertrauen 
der Arbeitgeber genLeBen 
würde. ~lenn solehe Machen-
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schaften weiterhin durch 
staatliche Institutionen 
legalisiert werden, dann 
fördern diese Institutio
nen den Verfall demokra
tischer Grundsätze, auf 
welche die Politik dieser 
Republik basiert. 

Das Grundrecht garan
tiert auch mir, als inhaf
tierten Bürger, Meinungs
freiheit und deshalb wer
de ich immer und immer 

wieder meine Meinung zu 
diesen Mißständen sagen. 

Fred B. Geldern 

Betrifft: 
Mit der Hochseeyacht un
ten.,.egs - nicht als Frei
zeittörn geldstrotzender 
Minderheiten 

Hallo Lichtblicker! 
Glaubt Ihr wirklich, nur 
solche Leute treiben sich 
auf den Meeren herum? 
Schert nicht alles über 
einen Kamm, sondern geht 
auch mal von der anderen 
Seite an die Sache heran . 
Wer mehr als der Durch
schnitt gearbeitet hat, 
der soll sich für sein er
arbeiteLeS Geld auch ru
hig Überdurchschnittliches 
leisten . Ich spreche nicht 
von den schwarzen Schafen 
oder Ausbeutern und rei
chen Nichtstuern, sondern 
von Leuten die auf redli
che Art und Weise ihr Geld 
verdienen. Denen sollte 
und muß man zubilligen, 
sich Dinge zu erwerben, die 
ihnen Spaß machen. Auch 
wenn sie teuer oder außer
gewöhnlich sind und manche 
sogar zu Neid und Abnei
gung verleiten. Jedem das 
Seine. Durch diesen Satz 
habt Ihr all diese Men
schen in einen Topf gewor
fen mit Subjekten, die ih
ren Reichtum nicht ver
dient haben. Damit tut Ihr 
vielen Unrecht und gerade 
Ihr solltet nicht in die 



Fußst:apfen mancher Zei tun
gen (wenn man diese über
haupt so nennen darf) tre
ten . Gerade in Eurer Lage 
braucht Ihr Leser, die ver
suchen, nicht alle Knast
insassen über den schon 
en<~ähnten Kamm zu scheren. 
Versucht es also auch 
selbst. Objektiv zu blei
ben, ist Eure Pflicht. Im 
Inneren, also im Artikel 
über das Segelprojekt war 
zum Glück alles OK! Und 
ich fand den Versuch sehr 
gut . Hoffe außerdem, für 
Tegel wird auch die t1ög
lichkei t geschaffen, dar an 
teilzunehmen! Drücke die 
Daumen. Alle die ich be
sitze . 
J?etra F. Soest 

Se~ geeh4te Reda~on, 
.&W woa. zwu Ja~en. be
komme ..i..c.h von. 1 hn.en. 1 hlte 
Z~c.~6t, da6~ möchte 
..i..c.h I h.nen heJtzUc.h danken. 
I c.h bi...tt€. S..i..e j edo c.h, d..i..e 
ZMen.d.u.ng deo "U..c.h:tbUc.k." 
an trU.c.h U.n.zMteilen. . .... 

.••. b..i..n. ..i..c.h m..i..t deJt pot..i..
ru c.hen. T en.denz I hlt.Vt 
z~c.tvU.0t ga.rtz u.n.d gevt 
1uc.ht U.nve!t.6ta.vtden. In 
UJU:eJt.O c.h..i..ed von. 1 hnen hal
te -i.c.h z. B . Güntlte/t Wa..U
Jt..~t61 &~ n<.c.h:to an.deJr.eo 
at.6 U.nen Poü.tgang.6teJt. 
I rt U nteA-6 c.h...i..ed zu. I hnert 
b..i..n -i.c.h a.u.c.h n<.c.ht da.von 
ü.beJr.zeu.gt, da.ß "SpM,ngeJt 
d..i..e veJtdwnmte NcU;.i,.on • . . . " 
e..tc.. 1 c.h bln peJt.O öV!Li..c.heJt 
FJtewtd vom HVtltrt Axe.l 
Sp.!t).ngeJt u.rtd 1iihte .6olc.he 
BemeJtk.u.ngen. t)Mt at.6 e..i..ne 
peMönUc.he Be.tud..i..gu.rtg. 
Na.tiilLUc.h Vtkenn.e ..i..c.h d..i..e 
MU.nu.n.g.6 ~1tuhw an. . . ... . 
s~ ln-i..c.h Jtekla.mleJte ..i..c.h 
j edoc.h dM ncttiill..Uc.he. 
Re.du, .6 e.lb.6t d..i..e AMwahe. 
munelt Le.k.:tiilte zu. ma.c.he.n.. 
. . . . . . . Lu.de.k Pa.c.hma.n 

TEGEL - INTERN 

DER von der Vollstreckungskam
mer abgelehnt . Der Sport
beamte wollte dies partout 
nicht wahr haben! Ohne 
Zustimmung und Wissen der 
Anstaltsleitung hatte er 
dies angeordnet . Zum Glück 
fiel er damit ins Wasser, 
wie seine 
auch . 

Bilder 
te er 

Veranstaltung 

vom Sportf est 
ebenfalls erst 

~~--~~~~~nerausrücken , nachdem die 

In unserer August - Aus 
gabe kam der Sportfest-Ar
tikel nicht im Sinne des 
verantwortlichen Bedien
steten an. 

Die Revanche folgte auf 
dem Fuße. Lichtblickmit
arbeiter werden seither 
nicht mehr, von diesem Be
diensteten, zum Sport aus 
dem Haus gelassen . 

Es gibt zwar wenig über 
die wenigen Sportmöglich
keiten in Tegel zu berich
ten, aber es könnte einmal 
sein, daß es etwas zu be
richten oder zu kritisie
ren gäbe . 

Davor hat der betref
fende Beamte wohl Angst. 
Wie sonst würde er von ei 
nem ihmpersönlich bekann
ten Lichtblick- Mitarbei
ter. eine Sportkarte ver
langen. Diese ist notwen
dig, um aus dem Haus zu ge
langen. 

Redaktionsmitglieder 
haben die Nöglichkei t, als 
Zuschauer an solchen Ver-
ans tal tungen teilzuneh-
men. 

Mit der Sportkarte hat 
es der betreffende Bedien
stete wohl sehr. So wollte 
er und kein anderer zum 
Sportfest eine Extrakarte 
einführen, mit Lichtbild! 
Solche Ausweise wurden vor 
nicht allzulanger Zeit 
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Anstaltsleitung dafür plä
dierte! Die· Bilder waren 
dementsprechend! Nur zwei 
Fotos, eines von Lord Knut 
und eines von der Gruppe 
"Family Affair"! Was er 
sich dabei dachte, können 
wir uns inzwischen ausma
len. Er tvolltemitSicher
heit zeigen7 zu was er 
fähig sei, brachte er doch 
eine 1•1inigruppe in die 
Haftanstalt! 

Der Zusammenprall konn
te somit nicht ausbleiben . 
So wurde einem 1·1i tarbei ter 
gesagt : "Du kannst einer 
Sportgruppe beitreten und 
wenn ich sehe, du leistest 
nicht genug, dann nehme 
ich dir die Sportkarte 
wieder ab ". Die Insassen 
der JVA Tegel werden wohl 
wissen, wie schwer es i s t , 
eine Sportkarte zu bekom
men. Die Warteliste ist 
lang . 

Reichlich primitiv , so 
kleingeistige Rache . 

So wurde auch von ihm 
ein Sportplatz gesperrt , 
auf dem ein Bauvorhaben 
geplant ist. DieAnstalts
leitung hatte angeordnet, 
diesen Platz so oft wie 
möglich zu nutzen, bevor 
das Bauvorhaben beginne . 

Auch hier half nur ei-
ne Intervention bei der 
Anstaltsleitung. DerPlatz 
wird seither wieder ge
nutzt . 

welch kleingeistige Art, 
Rache zu üben . 

Diesmal ein kräftigeres 
buhhh ... 

- jol -
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"QUOUSQU E TANDEM, Herr 
Senator?", würdenvJi r heu
te wieder die mahnende 
Stimme Cicero' s vernehmen, 
hätte er nicht vor 2000 
Jahren dem römischen Se
nat, sondern heutzutage 
dem Ber 1 i ner Abgeordneten
haus angehört. 

"Biszu welchem unheil
vo 11 en Ende", so könnte 
man es frei übersetzen, 
"wol len Sie es treiben 
oder treiben lassen, Herr 
Senator?'' Auch damals in 
Rom waren Recht und Gesetz 
bedroht, aber nicht von 
denen, die es von Amts we
gen hüten so 11 ten, sondern 
von so 1 chen, die sieh aus
serhalb vonRecht und Ord
nung gestellt hatten, von 
Terroristen, wUrden wir 
heute sagen. Das ist der 
Unterschied, auf den wir 
heute aus dringendem An
laß hinweisen wollen. 

Wir sprechen vom trau
rigen Schicksal, das dem 
liberalen Strafvollzugs
gesetz von seinen Hütern 
droht. t~uß es erst soweit 
kommen, daß durch ständi
ge Sabotage an der Durch
setzung dieses Gesetzes 
aus Re- Sozialisierung Re
Kriminalisierung der Ge
fangenen gemacht wird? 

Nicht anders kann man 
das bezeichnen, was im 
Berliner Strafvollzug mit 
den Frauen in der Lehrter 
Straße angerichtet wird. 
Die unhaltbaren Zustände 
in dieser von allen 9uten 
Geistern verlassenen Haft
anstalt sind seit Mitte 
August nach der demonstra
tiven Kündigung fastaller 
Fachmitarbeiterinnen so 
alarmierend geworden, daß 
~tli r nicht mehr dazu schvJe i
gen können. Zumal die un
erträglichen Spannungen 
zwischen den progressiven 
Fachmitarbeitern und den 
regressiven Anhängern des 
Schlüsselvollzugs in der 

SEPTEMBER 1 80 

Lehrter Straße keine Aus
nahme sind, sondern sym
ptomatisch fürdas überall 
im Berliner Strafval lzug 
zu beobachtende Phänomen, 
daß in demse 1 ben Maße, wie 
sich Psychologen, Sozial
arbeiter und Therapeuten 
in den Haftanstalten für 
die Ven.<Ji rkl ichung eines 
humanen Behandlungsvoll
zugs engagieren, sieh kon
servative Verfechter des 
altgewohnten Ven.<Jahrvoll
zugs unter den Beamten, 
denen Sicherheit und Ord
nung mehr bedeuten a 1 s Re
sozi a 1 i sie rung, diesen Be
mühungen widersetzen. Sie 
tun dies teils offen mit 
Verbreitung von Unsicher
heit stiftenden Gerüchten 
über angeb 1 i ehe Mi ßerfo 1 ge 
des gesetzmäßigen Behand
lungsvollzugs und mit derr 
nicht mehr zu überhörenden 
Schrei nach "Uberprüfung" 
und "realistischer Hand
habung'' des neuen Straf
vollzugsgesetzes, teils 
heim! ich mit Intrigen und 
Verleumdungen sowie akti
ven und passiven Behinde
rungen des psycho-soz i a 1 en 
Behand I ungskonzepts. Haben 
diese Machenschaften Er
folg und wird ein Behand
lungsprojekt schließlich 
dadurch vereitelt, benut
zen sie dessen Nichtzu
standekommen wiederum, um 
das 1 iberale Strafvollzugs
gesetz in der Öffentlich
keit zudiskreditieren und 
so die unbequemen Fachko l 
Iegen mit ihren 11spinner
ten Ideen" und "w i rk 1 ich

·kei tsfremden Aktivitäten" 
aus der Anstalt zu vertrei
ben, damitwiederdie ver
traute Friedhofsruhe des 
"Tür-zu-Vollzugs" einkeh
ren kann. 

ln der Frauenhaftan
stalt Lehrter Straße ist 
auf diese Weise eine Si
tuation eingetreten, die 
nicht mehr zu verantworten 
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ist. Da nutzt auch kein 
Kopf - in-den-Sand-Stecken 
des Senators mehr. Hier 
muß den regressiven Kräf
ten der sys temat i sehen Ge
setzessabotage endgültig 
Einhalt geboten werden. 

Ein total veraltetes 
Gefängnis, das nur für 97 
Haftplätze vorgesehen1.-~ar, 
aber ständigmitSO% über
belegt ist, in dem sich 
aufeiner Station 40 Frau
en - ohne die vom Gesetz 
verlangte Unterscheidung 
nach Alter und Kriminali 
tätsgrad - in 25Zellen zu 
je 8 qm Grundfläche, d . h. 
ohne jeden noch so k 1 einen 
Intimbereich, teilen müs
sen, eine Anstalt, in der 
es kaum ein Freizeit- und 
Arbeitsangebot gibt (nur 
jede dritte Insassin hat 
einen Arbeitsplatz, nur 6 
von 150 einenAusbi ]dungs
platz) , in der über die 
Hälfte der Insassen dro
genabhängig und daher be
sonders behand 1 ungsbedürf
t i g ist, wird es, wenn kein 
Wunder geschieht, ab Okto
ber nur noch eine einzige 
Sozialarbeiterin geben, 
auf deren Schultern dann 
die gesamte psycho- soz i a 1 e 
Fachbetreuung von 150 
Frauen 1 iegen soll. Das 
ist ein Skandal, vor dem 
man nicht 1 änger die Augen 
verschließen kann. 

Wirappellieren an den 
Justizsenator und seine 
Verwaltung, wir appell ie
ren an den Leiter der Ju
stizvollzugsanstalt für 
Frauen und an die Leiter 
aller anderen Berliner 
Haftans ta 1 ten: stoppenSie 
die Saboteure des Straf
vollzugsgesetzes, die als 
Hüter des Gesetzes dienen 
sollen und es stattdessen 
täglich übertreten. Diese 
Verantwortung nimmt Ihnen 
niemand ab. -elbe-



THERAPIE 

THERAPIE 

Viele wollen clean wer
den. Sie trauen aber weder 
dem Apparat noch ihren 
konkreten Erfolgsaussich
ten . Zwar kennen sie nicht 
die Statistiken, die den 
Glauben an Erfolgsquoten 
hochhalten sollen und die 
gleichwohl keinem näheren 
Hinsehen standhalten. Die 
Fixer im Knast braucht 
aber auch keiner über die 
Zerbrechlichkeit dieser 
Zahlenspiele aufzuklären. 
Sie haben oft selbst ver
geb11che Therapieversuche 
hinter sich, kennen die 
Gefahren, die jedem ent
wöhnten Fixer beim Rück
fa 11 auflauern. In Deutsch
land sterben Fixer früh: 
aus Verzweiflung, psycho
sozialer Labilität, man
gelnder medi zi ni scher Ver
sorgung. Und nicht selten 

.nach abgebrochener oder 
- nach bestem amtlichen 
Wissen - "erfolgreicher" 
Therapie. Wer das weiß, 
beginntdie Vor 1 i ebe gerade 
der suchterfahrenen, har
ten - und nach unseren 
Maßstäben am dringendsten 
therapiebedürftigen - Fi
xer für den Strafvollzug 
zu verstehen. Wenn schon 
Gewalt gegen uns angewen
det werden soll, scheinen 
sie zu denken, dann soll' s 
uns lieberäußerlich blei
ben. Bei der Einsperrung 
stellen wir unseren Körper 
zur Verfügung, in der The
rapie müßte es schon die 
Seele sein. 

Tatsächlich wiegen die 
Eingriffe der professiona
lisierten Helfer oft schwe
rer als die des Richters. 
Die einzige Körperstrafe, 
die immodernen Staat noch 

INFORMATION 

ALS STRAFE -

ALS KONTROLLE. 

verhängt werden darf, ist 
die der Einschließung. 
Strecklager, Fingernägel
ausziehen, Rädern, Knochen
brechen, auch Verhungern
lassen in dunklen Verlie
sen sind abgeschafft, und 
selbst die heilige Inqui
sition muß sich mittler
weile auf die Kunst des 
Briefeschreibensverlegen. 

Im Namen von Therapie
zielen findet hingegen 
seit Jahren eine muntere 
Regression ins Mittelalter 
statt . Da werden die Haare 
geschoren, Klienten iso
liert und gedemütigt, da 
wird mit teils magischen 
Mitteln die "Suchtpersön-
1 ichkei t" zerbrochen, aus
getrieben, vernichtet. 
Der Therapiedschungel ist 
schon 1 ängst auch ein Gar
ten der Lüste. Im A 11 tags-
1 eben verbotene, verdräng
te oderprojizierte Straf
phantasien dürfen sich in 
methodischem Gewand und 
staatlich subventioniert 
ausleben -alles im Inter
esse des Klienten. Nur hat 
schon lange niemand mehr 
nach ihm gefragt . 

Gibt es ihn überhaupt 
noch, den "klassischen" 
Klienten mit seinen Be
dürfnissen, Erfahrungen, 
Wünschen, seinem Leidens
druck, der ihn freiwillig 
um Hilfe nachsuchen läßt? 

Gibt es sie noch, jene 
Freiwilligkeit, dieallein 
eine so schwerwiegende In
tervention wie psychische 
Hilfe legitimieren kann? 
In der gegenwärtigen Dis
kussion um "Therapie statt 
Strafe" hat schon längst 
ein hypothetischer "Kl i en
tenwi 11 e" die Ro 11 e des 
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Patienten übernommen. Der 
wirkliche Klientenwille 
erwies sichals resistent, 
will die Strafe nicht zur 
Besserung nutzen und die 
Therapie verweigern. Ge
fängnisdirektoren, Psych
iater und Miettherapeuten 
sprechen heute lieber vom 
"wohlverstandenen Inter
esse der Abhängigen", vom 
"helfenden Zwang" und von 
der Not\otendigkeit, . den 
Druck auf die Gefangenen 
zu erhöhen, _um sie auch 
gegen ihren Willen in die 
Therapie zu schleusen, 
Freiwilligkeit zu erzwin
gen. 

Beratung und Therapie , 
so Gerhard Amendt, haben 
nur so 1 ange eine Rechtfer
tigung aus dem Interesse 
der betroffenen Menschen , 
wie das Bedürfnis danach 
vom Einzelnen aufgrund 
seiner psychischen Leiden 
geäußert wird. Wird "Hil 
fe" aber nach 1•1aßgabe 
staatlich verfügter Defi 
nitionen dem verhängt , 
"was norma 1 und anorr1a 1 
ist, was Gesundheit und 
Krankheit ausmache", so 
ist prinzipiell die Bera
tung aus dem Interesse der 
betroffenen Menschennicht 
zu rechtfertigen, sondern 
nur aus einem politisch 
verfügten Interesse an Be
wußtseinszuständen. Bera
tung istdann nicht Hilfe , 
sondern ein Instrument der 
sozialen und po li tischen 
Anpassung von Menschen an 
staatlich verordnete Zu
stände von "Normalität". 
Wo der strafende Staat für 
den Therapieauftrag zu
ständig wird, findet ein 
einschneidender Loyali-
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tätswechsel statt. Aus dem 
Therapeuten als der Ver
trauensperson des Klienten 
wird der Staatstherapeut. 
Äußer 1 i eh unterscheidet er 
sichnichtvon seinem Vor
gänger, aber dieser neue 
Typ des Staatstherapeuten 
hebt sich notwendig von 
der Lebenswelt des Klien
ten ab und gerät in eine 
Schräglage : er arbeitet 
mit dem Instrumentarium 
des Helfers, doch er tritt 
auf wie ein Manager und 
ist im Kopf ganz Polizist. 

DIE UNTERSUCHUNG . 

Der neue Staatsthera
peut ist ein Therapeut, 
der statt auf die Bedürf
nisse der sozialen Kon
trolle reagiert und auf 
deren Aktualisierung hin 
tätig wird. Er ist an sich 
ein Therapeut ohne Klien
ten. Oie Menschen, an de
nen er arbeitet, werden 
ihm von staatlichen Stel
len gebracht: Objekte, die 
ihm zur Verfügung stehen . 
Diese Unterwerfung der 
Klientel unter staatliche 
Verfügungsgewalt ist auch 
die erste Voraussetzung 
der politischen Indienst
nahme von Hilfsinstanzen. 

Im Falle der Drogenab
hängigkeit ist dies ein 
langer Prozeß, der seine 
Ursprünge in der ( letzt
lich ökonomisch begründe
ten) Verquickung des Opi
atgenusses mit Vorstellun
gen von Lasterhaftigkeit 
und Kriminalität hatte und 
zuerst in den USA zum Er 1 aß 
von OpiuMgesetzen führte. 
Als diese Gesetze zwangs
weise auch in Deutschland 
Eingang fanden (mit Arti
kel 295 des Versailler 
Vertrages wurde das Deut
sche Reich zumErlaß eines 
Opiumgesetzes innerhalb 
eines Jahres verpfl i chtet) , 
waren die Konsumenten von 
Orogen kaum noch betrof
fen. 

SEPTEMBER '80 
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Orogenwellen waren in 
Deutschland seit langem 
bekannt,wurden aber nicht 
als Anlaß zu staatlichen 
z".tangsmaßnahmen, sondern 
als Privatproblemzwischen 
Arzt und Klient angesel')en. 
Suchtkrankheiten (damals 
sprach man schlicht vom 
"Hunger .. ) wurden ~·Ieder 
rechtlich noch moralisch 
anders behandelt als .. nor
ma 1 e" Krankheiten und nie
mand wäre auf den Gedanken 
gekommen,unter den Sucht
verhaltensweisen selbst 
noch einmal zwischen "le
galen" und "illegalen" zu 
unterscheiden. Behandlun
gen der Konsumenten wurden 
auf freiwilliger Basisund 
ohne tiefe Eingriffe in 
den A 11 tag der behande 1 ten 
Patienten vorgenommen. 

Zwar standen seit 1920 
Schmuggel, unerlaubter 
Handel und jeder außer
halb des legalen ärztli
chen Verschreibungsweges 
erfo 1 gende Erwerb von Opi
aten ( nicht jedoch von 
Cannabisprodukten ) unter 
Strafandrohung. Süchtige 
erhielten jedoch ihre Ver
schreibungen von Ärzten 
und waren damit ebensowe
nig wie Alkoholiker zur 
Vermeidung von Entzugser
scheinungen zur Beschaf
fungskriminalität gezwun
gen . 

Erst als die Konsumen
ten von Betäubungsmitteln 
mit der Kokainwelle, die 
Mitte der Zwanziger Jahre 
die Künstler- und Intel-
1 ektue 11 enkrei se der Groß
städte erfaßte, in den Ge
ruch gesellschaftlichen 
Extre~ismus gerieten, be
gann der lange Prozeß der 
Kriminalisierung der Kon
sumenten und damit die 
Einengung ihrerHandlungs
fähigkeit. 

WarenDrogenkonsumenten 
trotz ihrer Abhängigkeit 
bisher noch mit dem glei
chen Selbstbestimmungs-
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recht ausgestattet und 
denselben rechtlichen 
Grenzen unterworfen wie 
andere gesellschaftliche 
Gruppen, so begann mit dem 
Gesetz von 1929 eine kol
lektive Entrechtung, an 
derem vorläufigen Ende ein 
halbes Jahrhundert später 
die legalisierte Rechtlo
sigkeit stehen sollte. 

Erstmalig \'ltlrden in dem 
Gesetz von 1929 a 11 en Ärz
ten, Zahnärzten und Tier
ärzten Vorschriften für 
die Verschreibung von Be
täubungsmitteln gemacht. 
Nicht jeder Süchtige, der 
nun keine Verschreibungen 
mehr erhielt, wich deswe
gen freilich auf Beschaf
fungskriminalität aus. Es 
entwickelten sich unauf
fällige Muster der organi
s i erten Umgehung der Norm, 
die zwar vielfache staat
liche Appelle und Ermah
nungen zur Folge hatten, 
gleichzeitig aberdenVer
teil besaßen, dieAbhängi
gen in ihren normalen so
zialen und professionellen 
Zusammenhängen zu be 1 assen 
~nd vor den Wirkungen der 
Kriminalisierung zu bevlah
ren: 1929 hatte das Zeit
alter der heimlichen Ver
schreibungen begonnen, das 
bis in die60er Jahre \'Jäh
ren wollte. 

Der Zwang zur Heimlich
keit brachte gleichwohl 
einen ersten entscheiden
den Einbruch in das Thera
peut-Kli ent-Verhäl tni s mit 
sich: die Klientel der 
Suchtstoffabhängigen un
terschied sich von nun an 
von anderen, "vollwerLi
gen" Gruppen behandlungs
bedürftiger Personen durch 
eine mora 1 i sch zugeschrie
bene und rechtlich zemen
tierte Beschneidung des 
Selbstbestimmungsrechts. 
uie Behandl ungsmoda 1 i täten 
konnten nicht mehr wie bei 
anderen Patienten frei, d. 
h. in kontrollierter Ver-



traulichkeit und unter 
strafrecht1 icher Fol gen1 o
sigkeit, abgestimmt wer
den . Jeder Konsens mit dem 
Patienten war von nun an 
nicht mehr vollwertig. Die 
herrschaftsfreie Therapie
beziehung war durch einen 
Federstrich des Gesetzge
bers mit dem Gewicht des 
Strafrechts verzerrt wor
den. 

Die Haschischwelle von 
1968-72 verschlechterte 
di e Lage der Drogenkonsu
menten und -abhängigen 
weiter. Zwar stand in ih
rem Mitte 1 punkt einenicht 
süchtig machende und rela
tiv unschädliche Droge, 
doch gab es angesichts 
der starken sozialen Aus 
schl ießungstendenzen ge
genüber den "Hippies 11 

schon dama 1 s genügend ei 1-
fertige Helfer , die - im 
wohlverstandenen eigenen 
Interesse der .. Haschisch
süchtigen.. natürlich 
Pläne für eine dauerhafte 
Internierung ausbrüteten. 

Die Österreichischen 
Psychiater Mader und S 1 uga, 
in der stationären Behand
lung vonHaschischabhängi 
gen mitwenig Erfolg geseg
net (so gut wiejeder, der 
ihrer Behandlung entkam, 
wurde schnellstens wi eder 
"rückfällig" , was die Psy
chiater jedoch weniger auf 
Fehler in der Behandlung 
als vielmehr auf die 11 Ma
lignität" , die Bösartig
keit der Krankheit selbst, 
zurückführten), spielten 
mit dem Gedanken einer 
11 psychologischen und bio
logischen Schutzhaft" für 
Haschraucher in geschlos
senen Anstalten . Eine sol
che Unterbringung stoße 
zwar bei den Betroffenen 
auf wenig sichtbareGegen-
1iebe , doch komme die Ord
nung in einerAnstalt "dem 
Wunsch derAbhängigen nach 
Sauberkeit und Sicherheit" 
entgegen, aber dies auch 
"manchmal vorbewußt" . 

INFORMATION 

1971 kam es zu einer 
weiteren Verschärfung de s 
Opiumgesetzes, das als 
" Betäubungsmitte 1 gesetz " 
1972 neu bekanntgemacht 
wurde und bis heute die 
Rechtslage der Drogenkon
sumenten bestimmt. 

KRIMINALISI ERT 
Das Drogengesetz von 

1972 kriminalisiert den 
Umgang mit verbotenen Dro
gen aufSchritt und Tritt . 
Verboten ist heute , ohne 
ErlaubnisBetäubungsmitte 1 
einzuführen , auszuführen , 
herzuste 11 en, zu verarbei
ten, mit ihnen Handel zu 
treiben, sie zu er.werben, 
abzugeben , zu veräußern 
oder sonst in Verkehr zu 
bringen. Verbotenist auch 
der Besitz von Drogen 
selbst (statt, wie im all 
gemeinen Strafrecht üb
lich, lediglich als Teil 
nahme- oder Versuchshand
lung). Strafbar ist auch 
das Verabreichen und die 
Überlassung von Drogen, 
die Verschaffung einer Ge
legenheit zu Genuß, Erwerb 
oder Abgabe und das Er
schleichen eines Bezug
scheins oder einer Ver
schreibung . 

Da es s ich bei letzte
rer um eine aufgewertete 
Versuchshandlung handelt , 
ist 11die Tat mit der Äuße
rung der ersten unwahren 
oder unvollständigenAnga
ben Vo 11 endet". Da auch 
der Versuch dieser Ver
suchshandlung strafbar ist , 
wird die Strafbarkeit bis 
zum Betreten des Praxis
zimmers vorverlegt , sofern 
dieses in der Absicht der 
Rezepterschleichung ge
schieht. 

NormaleVerstöße werden 
mit bis zu 3 Jahren Frei 
heitstsrafe geahndet, so
genannte "besonders schwe
re Fälle" mit bis zu zehn. 

Durchdie im Gesetz auf
qeführten Beisp iel e für 
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besonders schwere Fälle 
werden jedoch be i genaue
rem Hinsehen nicht oder 
nicht nur dieoberenHänd
lerränge , sondern oft ge
rade auch die Klein- und 
Kleinsthändler , di e margi 
nalisierten Drogenkonsu
menten, die zur Sicherung 
ihres eigenen Bedarfs ge
legentl i ch Drogen weiter
verkaufen müssen, getrof
fen . 

So erfüllt zumSei spiel 
der 21 - jährige j unge Mann , 
der seine 17- jährigeFreun
din gelegentlich ei nen 
Joint probieren läßt , ei 
nes der Regelbei spiele für 
einen besonders schweren 
Fa 11 , aber auch dem Tour i 
sten , der seine aus Hol 
land mitgeführte Ration 
Haschisch sicherheitshal 
ber unter der Radkappe 
seines Wagens versteckt , 
drohen schon heu t e zehn 
Jahre Freihei tsent zug als 
Maximal strafe . 

DieDrahtzieher der in
ter nat ionalen Geschäfte 
hingegen werden von den 
auf die Abschreckung der 
Konsumenten zi elenden Re
gelbei spielen des gelten
den Rechts trot z wider
sprechender Beteuerungen 
der Regierung bei Erlaß 
des Gesetzes nicht erfaßt. 

Die Mögl ichkei t · der 
Straffreiheit für Besitz 
oder Erwerb von Drogen in 
geringen Mengen zum Eigen
verbrauch ist sehr eng und 
de facto in das Beli eben 
des urteilenden Richters 
geste 11 t . Nach gegenwärt i 
ger Rechtslage ist damit 
heute jeder Konsument von 
Betäubungsmitteln im Si n
ne des Gesetzesautomat isch 
auch kriminali si ert . 

Sofern er von Opiaten 
abhängig ist, speziell von 
Heroin , ist er aufg rund 
der Unmögl ichkei t , se in 
Suchtmittel unter ärztli 
cher Kontrolle verschrie
ben zu bekommen, mehrmals 
tägli ch zu i ll egalemGel d-
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en-Jerb gezwungen . Nach Er
kenntnissen der Frankfur
ter Krimi na 1 po 1 i zei begeht 
ein Fixer täglich zehn 
Straftaten, um monatlich 
bis zu 3.000,-DM für die 
Beschaffung von Heroin zu
sammenzubringen. 65 Pro
zent aller in Frankfurt 
begangenen Vermögensdelik
te werden auf solche Be
schaffungskrimi na 1 ität zu
rückgeführt. 

Oie Breite des Behand-
1 ungsangebots schneidet im 
internationalen Vergleich 
ausgesprochen schlecht ab. 
Einer geschätzten Gesamt
zahl von dreißigtausend 
bis hunderttausend Opiat
süchtigen stehenklägliche 
1200 Behandlungsplätze ge
genüber. 

Noch gravierender sind 
jedoch die qualitativen 
Mängel: obwohl im Ausland 
mi ttlerweile deutlichvor
herrschend, gibt es hier
zulande keine ambulante 
Behandlung Heroinsüchti
ger. Stattdessen werden 
ausnahmslos Plätze in to
talen Institutionen -
Gefängn issen, psychiatri 
schen Ansta 1 ten , gesch 1 os
senen Entziehungsanstal-
ten angeboten . 

Ebensoausnahmslos sind 
a 11 e Programme strikt dro
genfrei. Dem krankhei tsbe
dingten Rückfall wird in 
deren Rahmen sündenfall
ähnliche Bedeutung zuge
schrieben . Für den vie.
fach rückfälligen, den 
niedrig motivierten, den 

TOTALITÄRE ANGEBOTE 

selbstbewußten und frei
hei ts 1 i ebenden Konsumenten 
gibt es in diesem engma
schigen Netz keine Ni sehe. 

SEPTEMBER '80 
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Die aufdie Zerstörung der 
Persönlichkeit und ihre 
anschließende Rekonstruk
tion ausgelegten Programme 
werden von den Klienten 
vor a 11 em unter dem Aspekt 
ihres Strafcharakters er
fahren. 

Doch se 1 bst bis zu die
sem Therapieanspruch wer
den die süchtigen Konsu
menten heute in der Rechts
praxis kaumdurchgelassen. 
Nach den Recherchen des 
Würzburger Rechtsanwaltes 
Dietmar Janssen wird der 
Buchstabe des Gesetzes, 
der für süchtige Täteraus
drücklich eine Therapie 
( und deren Durchführung 
vor einer evtl . daneben 
anfallenden Freiheitsstra
fe ) vorsieht, in der Pra
xis mittels juristischer 
Spitzfindigkeiten nicht 
befo 1 gt. • 

1. Im günstigsten Fall 
werden Freiheitsstrafen 
unter der Auflage zur Be
währung ausgesetzt, sich 
in Behandlung zu begeben. 
Bei den Freiheitsstrafen 
unter einem Jahr ist das 
relativ häufig, bei sol 
chen bis zu zwei Jahren 
allerdings nur in 18 Pro
zent der Fälle die Praxis. 
Nach § 21 des Jugendge
richtsgesetzes werden 30 
Prozent der Strafen zur 
Bewährung ausgesetzt . Die 
Bewährung wird freilich 
bei Abbruch der Therapie, 
Rückfall (und der notge
drungen einsetzenden Be
schaffungskriminalität ) 
widerrufen. Der durch 
Strafverfahren, Therapie
streB und erneute Verfol
gungssituation zermürbte 
Konsument wird i nfo 1 ge er
neuter Haft und durch die 
zu erwartende höhere Stra
fe .noch stärker belas~et, 
noch unmotivierter für er
neute Therapieversuche. 

2. Erhält ein Konsument 
eine Freiheitsstrafe über 
einem Jahr, so wird die 
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Strafe nur selten zur Be
währung ausgesetzt. Weil 
er nur Konsument ist, neh
men die Gerichte an, daß 
der Süchtige lediglich 
sich selbst gefährde. Wo 
eine Fremdgefäbrdung 
fehlt, ist aber nach ei
nem Urteil des Oberlan
desgerichts Hamm die Vor
aussetzung füreine Unter
bringung in einer Entzie
hunganstalt nicht gege
ben. Tatsache ist, daß es 
so gut wie keine Entzie
hungsanstalten, wie sie 
das Gesetz in § 64 Straf
gesetzbuch voraussetzt, 
gibt, unddaß die Gerichte 
sich daheretwas einfallen 
lassen müssen, um den Be
fehl des Gesetzes, daß 
süchtige Täter in eine 
Entziehungsanstalt gehö
ren, zu umgehen. Mit der 
Entscheidung, demabhängi
gen Konsumenten gar nicht 
erst ein Recht zur Entzie
hung ineiner Entziehungs
anstalt einzuräumen, hat 
man freilich das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet. 

3. Nur wer als Händler 
vor Gericht steht und zu
sätzlich süchtig ist, er
füllt die Voraussetzung 
der Fremdgefährdung. Al
lerdings hat auch für die
sen Fall die faktische 
Drogenpolitik vor die Un
terbringung in einer Ent
ziehungsanstalt die juri
stische Auslegekunst ge
setzt. Denn obwohl nun 
nach § 67 Strafgesetzbuch 
an sich die Therapie vor 
der Freiheitsstrafe durch
zuführen wäre, ordnet das 
Gericht unter Benutzung 
einer Ausnahmevorschrift 
in aller Regel genau das 
Gegenteil an . Begründet 
wird die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe vor der 
Therapie mit dem Argument, 
daß erst ein längerer 
Strafvollzug den für eine 
erfo 1 grei ehe Therapie not
wendigen Leidensdruck zu 



schaffen in der Lage sei ( ! ). 
Die Pointe dieses Spiels 
mit dem leidenden Subjekt 
liegt freilicherst darin, 
daß ihm die Therapie nach 
StrafverbüBung erst recht 
verwehrt wird. Denn fUr 
die Strafvollstreckungs
kammer, die nach dem Ge
setz für die Entscheidung 
über die Unterbringung 
nach Ende der Strafverbüs
sung zuständig ist, läßt 
sich nach der Freiheits
strafe eine behandlungs
bedürftige Sucht meistens 
nicht mehr erkennen. 

Obwohl also das Gesetz 
schon heute vorschreibt, 
daß nach dem Grundsatz 
"Therapie vor der Strafe" 
verfahrenwird - wasnicht 
immer Therapie statt Stra
fe heißen muß - verhindern 
richterliche Aus 1 egeküns te 
dessen Anwendung und ver
drehen ihn in sein Gegen
teil. Diese gesetzwidrige 
Praxis einen Skandal zu 
nennen, verbietet ledig
lich das Wissen um die 
Trostlosigkeit der tat
säch 1 i eh angebotenen "The
rapien" und ihre mögli 
cherweise noch schädliche
ren Auswirkungen. 

THERAPIE STATT STRAFE! 

Entschieden zogen die 
Strafverteidiger gegen das 
l1otto "Therapie statt Stra
fe" zu Felde. Jedenfalls 
in dem Sinne, daß durch 
einen Behandlungsvollzug 
die Haltung des Straftä
ters durch den Staat in 

'eine bestimmte Richtung 
manipuliert werden soll. 
Stattdessen soll allen 
Gefangenen das Reche zu
gestanden werden, ärztli
che, psychologische und 
psychiatrische Hilfen von 

INFORMATION 

Nichts soll daran hin
dern, die Einhaltung des 
Buchstabens des Gesetzes 
zu fordern, den dort vor
gesehenen Zusammenhang von 
Therapie und Strafe mit 
zumindest der zeitlichen 
Priorität der Therapie zu 
sichern . Aber auch eine 
zeitlich vorrangige Thera
pie ist noch kein Primat 
der Therapie, wenn siein
haltlich nicht an den Wil
len und an den Bedürfnis
sen der Klienten orien
tiert ist - und dies kann 
nicht sein, solange sie 
institutionell demJustiz
apparat eingegliedert und 
ihm nachgeordnet, \-Jenn sie 
für die Aufnahme von Klien
ten auf eine justizförmig 
erzwungene "Freiwi 11 i g
keit" angewiesen ist. 

;.Jenn heute die Rede von 
"Therapie statt Str~fe" 
ist und unter diesem 
Sch 1 agwort hatdie Bundes
regierung ihren jüngsten 
"Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Betäu
bungsmittelrechts" (E 80) 
einer straffreudigen und 
therapiegläubigen Öffent
lichkeit präsentiert 
dann müßte damit eine 

Externen (außenstehenden) 
Fachleuten auf Staatsko
sten und zu jeder Zeit in 
Anspruch nehmen zu können. 
Darüber sollen alle Gefan
genen informiert werden. 
Die Verteidiger wandten 
sich auch dagegen, daß 
bei Drogenabhängigen der 
Strafvollzug durch 
"Behandlungsvollzug" er
setzt werde, da Therapie 
und staatlicher zwang, un
vereinbar seien. "Es kann 
nicht Aufgabe der Gefäng
nisse sein, Drogenabhän
gige zu heilen", so der 
Psychologe Gerhard Eckstein 
aus München. Rauschmittel-
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deutliehe Kehrtwendung ge
meint sein, die die Funk
tion des Strafrechts auf 
die Bekämpfung der Händ
ler und Schmuggler be
schränkt. übera 11 dort, wo 
der Konsument von Drogen 
heute für die Tatsache 
seines Konsumverhaltens 
allein schon kriminali 
siert wird, müßte das 
Strafrecht zurückweichen, 
die Strafdrohungen einem 
von staatlichem Zwang 
freien Hilfsangebot wei 
chen. 

Die Situation des Opi 
atabhängigen läßtsich nur 
von den Zerstörerischen 
Folgen der Kriminalisie
rung losljsen, wenn kein 
Süchtiger mehr zur "Be
schaffungskriminalität" 
gezwungen ist. Nur wenn 
der Heroinabhängige al s 
Kranker auch die Möglich
keit der legalen Einnahme 
eines Suchtstoffes erhält , 
läßt sich von einer Chan
ce, sichfreiwillig in Be
handlung zu begeben, über
haupt reden. 

( Entnommen aus "Sozial
magazin "Heft 7/B,S . Jahrg . 
BELTZ-VERLAG ) 

süchtige 
nicht als 

fühlten sich 
Kriminelle und 

litten daher besonders un
ter der Haftsituation. Im 
Gefängnis werde der Abhän
gige sicher nicht drogen
frei. Entwöhnung sei eine 
individuelle Leistung, die 
der einzelne nur in einer 
freien Atmosphäre voll 
bringen könne . Die Frage, 
ob sich ein suchtfreies 
Leben überhaupt lohne, 
dürfe sicherlich nicht mit 
dem "Knast" beantwortet: 
werden. 

(Entnommen aus "Der Weg" 
Nr. 1/80 - JVA Hannover) 
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INFORMATION 

Action Prisons stellt sicfl vor 

1.s.b.l. 

Als in den frühen 70er 
Jahren schwere Unruhen im 
Luxemburger Grundgefängnis 
die stets auf "law and or
der" bedachten Bürger des 
Großherzogtums aufschrek
ken ließen, erscholl auch 
hier wie überall auf 
der Welt, wo erzkonserva
tive Gesinnung ihre ge
heiligte Ordnung ins Wan
ken geraten sieht der 
hysterische Schrei nach 
noch mehr Härte und Sicher
heit im Strafvollzug. Daß 
es gerade diemittelalter
lichen Haftbedingungen und 
repressiven Vollzugsmaß
nahmen waren, die erst den 
Zündstoff für die Gefäng
nisrevolten geliefert hat
ten, wurde von den laut
starken Verfechtern einer 
harten Linie 
und überall 
noriert . 

- wie immer 
total ig-

Vor dem Hintergrund 
solcher Hysetrie muß man 
die Gründung einer Bürger
initiative sehen, die sich 
im Jahre 1972 aus Vertre
tern aller Stände in Lu
xemburg konstituierte und 
seither unter dem Namen 
"ACTION PRISONS" "'ei t über 
die Grenzen des Großher
zogtums bekannt geworden 
ist. 

SEPTEMBER ' 80 

Ziel und Zweck dieser 
auf der Basis eines ge
meinnützigen Vereins ar
beitenqen Aktionsgemein
schaft ist: 

1) ÖFFENTLICHKEITSARBEIT. 

Was bei uns im freien 
Teil Deutschlands bereits 
Gesetzeskraft erlangt und 
im neuen Strafvollzugsge
setz seinen Ausdruck ge
funden hat, gilt in Luxem
burg, der Wiegestätte ei
nes künftigen, geeinten 
Europas, ausgerechnet auch 
Sitz des Gerichtshofs der 
Europäischen Ge~einschaf
ten und des Europa - Parla
ments, noch immer als ket
zerisch und staatsgefähr
dend . 

Deshalb mußte das pri 
märe Anli egen der "ACTION 
PRISONS" sein, die Öffent
lichkeit über das Schei
tern desalt- hergebrachten 
Sühne - und Vergeltungs
prinzips in Strafrecht und 
Vollzug aufzuklären und um 
Verständnis für die Axiome 
eines humanitären, auf Be
handlung und Resozialisie
rung ausgerichteten Voll
zuges zu :-1erben. Das ge
schieht einerseits durch 
Auswertung wissenschaft
licher Erkenntnisse auf 
dem Gebiete der Kriminolo
gie und Sozialpsychologie 
und auf dieser Grundlage 
durch Unterrichtung und 
Beratung der meinungs- und 
gesetzesbildenden Organe 
des öffentlichen Lebens 

12 

in Luxemburg, andrerseits 
auch durch Aufklärung der 
~ffentlichkeit über die 
Strafvollzugs-Praxis und 
die J1ißscände in den Haft 
anstalten des Landes . 

Daneben befaßt sich die 
"ACTION PRISONS" auch mit 
der Analyse von Gesetzes
texten und Gesetzesvorla
gen, mit eigenständiger 
Ausarbeitunq von Gesetzes
initiativen und reforme
rischen Vollzugsmodellen, 
der Planung von moder nen 
vollzugsbauten und deren 
Einrichtungen, sowie mit 
der Erstellung von Gutach
ten und !1emoranden für die 
Beracung dermit dem Sr;raf
vollzug befaßten Stellen 
und Personen. 

2) STRAFFÄLLIGENHILFE. 

Für "ACTION PRISONS" 
beginnt die Resozialisie
rungsarbei t am Straffälli 
gen bereits "'ährend der 
Haft. Die Aufrechterhal
tung bestehender Koncakte 
und gegebenenfalls die 
Herstellung neuer Kontakte 
zur Außenwelt, sind ein 
wichtiges Anliegen, da sie 
der Isolierung des Gefan
genen entgegenwirken und 
seine ~liedereingliederung 
in die Gesellschafr; er
leichtern. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Betreuung 
von Inhaftierten sind Ge
spräche und praktische 
Hilfen zur Vorbereitung 
der Entlassung, sowie die 
Hilfe bei der Wohnungs
und Arbeitssuche nach der 
Entlassung. 



3) VORBEUG~VDE HILFE. 

Da auch in Luxemburg 
ein großer Teil der Straf
fälligen aus milieugeschä
digten und unterprivile
gierten Schichten stammt, 
fast 80 % der Strafgefan
genen über keine berufli
che Ausbildung verfügen, 
über dieHälfte der Gefan
genen jünger als 30 Jahre 
ist, also typische Sozial
fälle, die nie ein Famili
enleben kennengelernt und 
nicht mal die elementarste 
Schulbildung erhalten ha
ben, ist der Lebensweg der 
meisten Straffälligen vor
gezeichnet und beginnt in 
der Regel schon inder Er
ziehungsanstalt. 

Seit 1869 wird in Lu
xemburg der Strafvollzug 
im Grundgefängnis durch
geführt. Fast ebenso lan
ge ist es her, daß zum er
sten Mal Kritik an diesem 
Gefängnis lautgeworden 
ist. Schon vor 120 Jahren 
rügte eine Kommission, daß 
die psychologischen und 
moralischen Haftbedingun
gen dem Wesen des Straf
vollzugs zuwiderliefen, 
und sahals einz.ige Lösung 
dieses Problems den Bau 
eines neuen Gefängnisses . 
Seitdem ist immer wieder 
auf die Mißstände hinge-
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Aus der richtigen Er
kenntnis, daß dort bereits 
mit sozial-pädagogischer 
Arbeit, psychologischer 
Betreuung und sozial thera
peutischer Behandlung an
gefangen werden muß, hat 
die "ACTION PRISONS" in 
jüngster Zeit eigenverant
wortlich dieLeitung eines 
Erziehungsheimes übernom
men. Sie will damit dem 
Staat, der in seinen öf
fentlichen Anstalten kaum 
einen Unterschied bei der 
Behandlung von Straffälli
gen im Gefängnis und Für
sorgezöglingen in der Er
ziehungsanstalt macht, ein 
Beispiel dafür geben, wie 
man die Kriminalität in 

ihren sozialen Ursachen 
statt in ihren sozialen 
Auswirkungen bekämpft, d . 
h. rechtzeitige Soziali 
sierung statt spätere Re
sozialisierung. 

- elbe -

StrafJUStiZ 
und 
Strafvollzug 
1n Iuxemburg 

\•Ii esen worden. Es v1urden 
Sonderkommissionen einge
setzt, Projekte ausgear
beitet und wieder verwor
fen, aber geschehen ist 
nichts, bis zu Beginn der 
70er Jahre die ersten Ge
fängnisrevolten im Lande 
ausbrachen. Erstdann, als 
das aufgebrachte Bürgertum 
um seine Sicherheit bang
te, wurden die Vorberei tun
gen für einen Gefängnis 
neubau vorangetrieben. Es 
dauerte noch ein11al Jahre, 
bis die Abgeordnetenkammer 
im Februar 1977 endlich 
den Bau einerneuen Straf-
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vollzugsanstalt beschloß. 
Einige wesentliche Teile 
dieses Projekts sind al 
lerdings inzwischen wie
der dem Rotstift zum Opfer 
gefallen , so z.B. der ur
sprünglich vorgesehene 
"offene Teil" derAnstalt , 
eine Art Vorbereitungs
station für den halboffe
nen Vollzug, in welcher 
den Gefangenen Gel egen
heit gegeben werden soll 
te, sich in der Erprobung 
der Freiheit zu bewähren 
und sich auf die Entlas
ung vorzubereiten. Eben
so wurde auch das geplan-
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te Frauengefängnis hin\>Jeg
rationalisiert. 

Im Grundgefängnis sind 
ca . 180 Gefangene unterge
bracht, obwohl diese An
stalt in keiner Weise den 
11Mindestgrundsätzen für 
die Behandlung von Gefan
genenil entspricht, die be
reits imFrühjahr 1973 vom 
~inisterkomitee des Euro
parats beschlossen und von 
allen Mitgliedsstaaten 
darunter auch Luxemburg -
angenommen worden sind. 

Ein großer Teil der Ge
fangenen vegetiert in Ge
mei nscha ftsze 11 en ohne fl. 
Wasser, ohne Toilette und 
mit primitivstem Mobiliar 
ausgestattet . Für 8 - 10 
Mann stehen 3-4 Nachtkübel 
aus Plastik zur Verfügung . 
Darin mußdiegesamte Zel
lenbelegschaft - ohne Ab
schirmung-am Tageundin 
der Nacht ihre Notdurft 
verrichten. 

In der Regel wird bei 
der Aufteilung der Gefan
genen auf die einzelnen 
Hafträume keine Rücksicht 
auf A 1 tersunterschi ede ge
nommen .Ebensowen i g \>lerden 
Erstverbüßer von notori 
schen Rückfalltätern ge
trennt.18- jährige und 70-
j ähri ge Häftl i nge verbrin
gen ihre gesamte Arbeits
und Freizeit gemeinsam. 
Dazu muß man wissen, wie 
es um das Freizeit- und 
Arbeitsangebot in der An
stalt bestellt ist. Sport 
findet beispielsweise gar 
nicht statt. Auf einem vor 
20 Jahren hergerichteten 
Sportfeld werdenlediglich 
am Wochenende Berge von 
Abfällen und Unrat ver
brannt. Der stinkende Qualrr 
des offenen Feuers verpe
stet bis spatindieNacht 
hinein die Luft im Ge 1 ände 
und zwingt die Gefangenen, 
in ihrenohnehin schon un
genügend be 1 üfteten Ze 11 en 
die Fenster zu schließen. 

SEPTEMBER ' 80 
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Die Bücherei der Haft
anstalt beinhaltet kaum 
etwas, was sich zu lesen 
lo~nt. Ein schulisches 
~~ei terbi 1 dungs- oder Nach
holprogramm existiert 
nicht, obwohl ein großer 
Teil der Inhaftierten, vor 
allem der Jugendlichen, 
keinen Schulabschluß hat, 
ja, nichteinmal lesen und 
schreiben kann. An die An
ste11ung eines Lehrers hat 
offenbar noch niemand ge
dacht. 

Mit der Berufsausbil
dung verhält es sich ähn
lich. Die wenigen Anstalts
betriebe sind auf stumpf
sinnigeSträflingsarbeiten 
wie Tütenkleben etc. und 
Menschenkraft a~sbeutende 
Akkordproduktionen von 
Massenartikeln ausgerich
tet, die Auszubildenden 
sowieso nichts zu bieten 
haben. Die wenigen Lehr
stel~en werden nach einem 
äu3erst komplizierten und 
willkürlichen Auslesever
fahren, bei dem natürlich 
Johlverhalten die grHßte 
Rolle spielt, vergeben, 
und es dauert oft Monate, 
bis der Lehrvertrag unter
schrieben ist . 

Die Belohnung der Ge
fangenenarbeit schwankt 
zwischen einem Stunden
lohn von D~ o,SO für Ar
beiter mit festem Lohn und 
rund Dl4 5, - als Höchstlohn 
Für Spitzenakkord- oder 
hochqualifizierte Fachar
beit in Fremdbetrieben. 
Von einem Taschengeld für 
unverschuldet Nicht - Be
schäftigte ist uns nichts 
bekannt geworden. Man muß 
aber davon ausgehen, daß 
ein großer Teil der Gefan
genen mangels Arbeitsmög
lichkeiten unbeschäftigt 
ist. Ebenso istzu berück
sichtigen, daßviele Dinge 
des täglichen Gebrauchs, 
die in deutschen Haftan-
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stalten unbeschränkt und 
kostenlos ausgeteilt wer
den, in Luxemburg von den 
Gefangenen aus ei3enen 
Mitteln bezahlt ~erden 
müssen. 

Nach einer Erhebung im 
Jahre 1979 standen für ca. 
45 Untersuchungsgefangene 
nur ganze 2 Arbeitsplätze 
zur Verfügung. Von den 
Strafgefangenen hatte etwa 
die Hälfte regelmäBigeAr
beit. 

Der Großtei 1 der Gefan
genen hängt Tag und Nacht 
beschäftigungslos in den 
Zellen herum und verf1gt 
nicht mal über das nötige 
Geld, um sich auch nur ein 
paar Briefmarken kau.ren zu 
können, geschweige denn 
zusätzliche Lebensmittel 
oder Tabak. Sie verbringen 
ihre Zeit mit Kartenspiel 
und reichlichem "Erfah
rungsaustausch" mit alten 
'Knastologen'. Vie·e, die 
sich zusätzlich einige An
nehmlichkeiten w1e Rau
chen, Fernsehen, Radiohö
ren usw . verschaffen \-101 -
len, lassen sich von homo
sexuellen Mitgefangenen 
aushalten . Auf diese Wei 
se gelingt es einigen be
sonders attraktiven Typen, 
sich ein äußerst angeneh
mes Leben zu gestalten, 
während andere auf alles 
verzichten müssen. '1an 
kanA es mittellosen Yä+t-
1 i ngen kaum verübe 1 n, wenn 
sie den Verlockungen der 
äußeren Annehmlichkeiten 
nicht standhalten und da
mit in der Haft einen ~eg 
beschreiten, deri~nen ihr 
weiteres Leben bereits 
vorzeichnet. Mit Resozia
lisierung hat d1es alles 
nichts zu tun. An regel
mäßiges Arbeiten \>Ii rd n1 e
mand gewöhnt; ebensowenig 
darauf vorbereitet, künf
tig ein Leben in sozialer 



Verantwortung ohne Straf
taten zu führen . Auch ist 
mit derartigemVollzugdem 
Schutze der Allgemeinheit 
vor weiteren Straftaten 
nicht gedient. Im Gegen
teil, im Vollzug wird un
ausweichlich die Saat für 
neue Straftaten gelegt. 

1• Das zeigt auch die hohe 
Rückfallquote von ca. 80%. 

Ob die Regierung und 
die Öffentlichkeit über
haupt ein Interesse an Re
sozialisierung von Straf
fälligen hat, wird sich in 
dem vor 3 Jahren beschl os
senen Neubau e1ner moder
nen Justizvollzugsanstalt . 
erweisen, denn ohne die 
Errichtung zeitgemäßer 
Haftanstalten sind die es
sentie 11 en Voraussetzungen 
der Resoz i a 1 i s i erung, näm
lich die Liberalisierung 
und Human i s i erung de's 
Strafvollzugs, gar nicht 
denkbar. 

Andrerseits genügt auch 
ein rodernes Gemäuer mit 
besseren Sanitär-, Frei 
zeit- und Bildungseinnch
tungen nicht, um zu ge
währleisten, daß darin ein 
Resozia1isierungsvollzug 
praktiziert wird. Dies ist 
auch für Luxemburg nicht 
neu, sondern wurde schon 
um die Mitte der 70er Jah
re vom damaligen General 
anwalt AlphonseSpielmann, 
dem kraftseines Amtes die 
Luxemburger Haftanstalten 
unterstellt waren, erkannt 
und mitleidenschaftlichem 
Engagement fürdas Prinzip 
eines auf Resozialisierung 
gerichteten Behandlu~gs 
vollzug anstelle des alt
hergebrachten, vom Sühne
und Vergeltungsdenken be
herrschtenVerwahrvollzugs 
verfochten. 

Ohne sich - im Gegen
satz zu seinen deutschen 
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Kollegen auf konkrete 
Gesetze stützen zu können, 
die einen liberalenStraf
vollzug zwingend vor
schreiben , hat Generalan
dalt Spielmann gegen hef
tigsten Hiderstand der re
aKtionären Kräfte aus Ju
stizverwaltung, Parlament 
und öf-Fent 1 i chkei t bereits 
1975/76 fo 1 gende Li bera 1 i
sierungsmaßnahmen durch
gesetzt: 

- Verzicht auf die Verbüs
sung kurzer Haftstrafen 
bzw. ersatzweise für 
Erst- und Kurzstrafer 
diezeitliche Verpfl ich
tung zu sozialen Dienst
leistungen in Kranken
häusern, Blindenheimen 
und Einrichtungen des 
Roten Kreuzes . 

- nalb-offener Vollzug~ 
die Gefangenen gehen 
tags~ber einer normalen 
Arbeit außerha 1 b der An
stalt nach und verbrin
gen ihre Freizeit imGe
+ängni s. 

- Urlaub aus der Haft ; 
auch hierfür gibt es in 
Luxemburg keine gesetz
liche Regelung. Unter 
Generalanwalt Spielmann 
wurde aber relativ groß
zügig davon Gebrauch ge
macht , undzwar mit vol
lem Erfolg. Von 203 
Strafurlaubern kehrten 
nur 7 mit Verspätung in 
ihre Ze 11 en zurück, wäh
rend 5 Gefangene ihren 
Urlaub zu einem Flucht
versuch mißbrauchten. 

~rotz des Erfolges dieser 
zaghaften Liberalisie
rungspolitik benutztendie 
reaktionären Rechtskräfte 
in der Öffentlichkeit die 
wenigen t~ißerfolge derbe
\>tährten Urlaubspraxis, um 
eine üb 1 e Hetzkampagne ge
gen dieStrafvollzugspoli
ti k der Regierung anzuzet
te 1 n. Man sprach von "Aus-

15 

wüchsen eines pseudo-1 i be
ralen Strafvoll zugs '' , vom 
"Schiffbrucn derLiberali 
sierungspolitik" und for
derte den Rücktritt des 
Justizministers. Und da 
auch in Luxemburg libera 
ler Strafvollzug Kein at
traktives - nema ist, das 
sich inpolitische Hähler
stimme~ Jmsetzen ließe, 
kapitulierte die Regierung 
aus \'lahl takti sehen Gründen 
und versprach der aufge
brachten Öffentlichkeit 
eine gründliche Revision 
der LiberQlisierungsmaß
nahmen. 

Dies war dasvorläufige 
Ende einer zaghaft begon
nenen Neuorientierung in 
der Strafvollzugspolitik 
und veranlaßte den Gene
ralamtalt Spielmann zum 
Rücktritt. Damit war der 
schleichenden Aiederein
führung des herkömmlichen 
Verwahrvollzuges Tor und 
Tür geöffnet . Was von den 
hoffnungsvollen Ansätzen 
eines 1 i bera 1 en Strafvo 11 -
zuges in Luxemburg übrig
geblieben ist, verdient 
allenfalls den Namen "hu
manisiertes Vergeltungs
prinzip". Uns drängt sich 
angesichts der Parallelen 
im deutschen Strafvollzug 
die Frage auf, wie weit 
wir noch von Luxemburg 
entfernt sind. Das neue 
Strafvo 11 zugsgesetz a 11 ein 
genügt jedenfalls nicht. 
Es vermag reformerischen 
und liberalen Justi zpoli 
tikern höchstens den Rük
ken zu stärken, um gegen
über restaurativen rorde
rungen standna-Ft zu blei 
ben, mit denen auch bei 
uns iwmer wieder versucht 
wird zu verhindern, daß 
unser fortschrittliches 
Strafvollzugsgesetz mit 
Leben erfüllt und in die 
Praxis des Voll zuges um
gesetzt wird. 

- elbe -
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INFORMATION 

Nach Ausbruchsserie: n Tege 
Haftbedingungen ve ·· 
Anstaltsbeirätin: Aggressive Stimmung unter den Gefangenen steigt 

Die Ausbruchsserie aus Berliner Haftanstalten hat offenbar Teile de~ libe
ralen Behandlungsvollzugs von J ustizsenator Gerhard Meyer IFDP) Ins 
Wanken gebracht. Drei Wochen lang durften Häftlinge, ausgenommen 
Freigc1nger und Urlauber, die Haftanstalt Tegel nicht verlassen. Und auch 
nach dem Ende dieses vor Obergehe nden AusfUh rungsstopps werden die Be
stimmungen fUr die Erla ubnis eines bewachten Ausgangs - etwa filr den 
Besuch bei Anwalt, Arzt, Schule oder Arbeitsamt - enger und h<lrter ausge
legt als vor der Fluchtserle. 

.Die Aggression in Tegel", so eine 
Anstaltsbeuätin, .steigt•. Viele Häftlin
ge resignierten. Die Tegeler Anstalts
zeitung . Lichtbhck" schreibt in ihrer 
jüngsten Ausgabe, Ausbrüche würden 
nun . kollektiv geahndet•, 

Die Zeitung. sie erscheint einmal im 
Monat, druckte in der August-Nummer 
den Ablehnungsbescheid emes Stralge· 
fangeneo ab. Unterzeichnet von Oberso
zialrat Maass wird dem Hiftling P. be
schieden, seinem Antrag vom 24. Juni 
könne nicht entsprochen werden, • weil 
derzeit weitere Ausführungen nach den 
in der Offentliehkelt gezeigten Reaktio
nen im Anschluß an zwei Ausbrüche 
und eine mißlungene Ausführung nur in 
unabweisbaren Fällen zu vertreten 
smd". 

Dieser Bescheid flatterte zahlreichen 
Insassen aus Tegel zwischen dem 20. 
Juni und dem 10. Juli in die Zelle. Inner
halb dieser drei Wochen nämlich über
legten Anstaltsleitung und Senatsver
waltung, wie man der mißlichen Serie 
Herr werden wolle. Anstaltsleiter Lan
ge-Lehngut verhängte fü r die Zeit dieser 
Denkpause einen Ausführungsstopp 
über Tegel. 

Doch auch nach dem Ende dieser drei
wöchigen Periode herrscht nun in Tegel 
ein offenbar wesentlich härteres Klima. 
. Der Beirat ist unheimlich sauer•, so be
zeichnet es die Anstaltsbeirätin Rosema
rie Großmann, seit dret Jahren in Tegel 
ehrenamtlich Häfthngsbetreuerin. Zwar 
sei der völlige Stopp aufgehoben wor-

den, doch seitdem würde man sich in der 
Tegeler Führungsspitze erheblich enger 
an die gesetzheben Bestimmungen hal
ten und kaum vom Ermessensspielraum 
Gebrauch machen. ln mühevoller Arbeit 
Aufgebautes werde nun zunichte ge
macht. 

Seit Ende des Aufnahmestopps werde 
erheblich weniger Häftlingen eine ~us
führung gestattet. Ein . aggressh·es Kli
ma• in Tegel werde dadurch geschürt, da 
ihnen ein Stück Hoffnung genommen 
werde. Viele Insassen seien nun nicht 
mehr bereit, bei der Resozialisierung 
mitzuarbeiten. 

Auch Anstaltsleiter Lange-Lehngut 
will nicht verhehlen, daß es künftig bei 
den Wünschen zu Ausführungen. War
teschlangen• geben werde. Grund hier
für sei das Personalproblem, das durch 
die neuen Sicherheitsvorkehrungen 
nun noch schärfer hervortrete. 

Denn wurden bislang die .ausgeführ
ten" Häftlinge zumeist nur von einem 
Beamten auf illrem Auc;gang .begleitet•, 
müssen nun zwei dabeisein und Obacht 
geben, daß sich ein .Fall Lehmann" 
nicht wiederholt. Wie mehrfach berich
tet, war Lebmann bei einer Ausführung 
geflüchtet. Er konnte vor kurzem in 
Schweden gefaßt werden. 

Ohnehin vom Personalmangel gebeu· 
telt, lastet der neue Sicherheitstrend auf 
der Anstalt. Derzeit fehlen in Tegel, mit 
1260 Insassen West-Europas größte An
!ltalt, 76 Justizbeamte, davon 19 fOr 
Wachplätze, die noch Im Bau sind. Ins
gesamt gibt es für Tegel471 Planstellen. 

Schlimmer noch die Bilanz bet den Gru;>
penlettern, die in der Regel Soziala~bei
ter sind: Von dt>n 39 Stellen sind nur 26 
besetzt. Am 1. Oktober aber, so Justiz
sprecher Henning Horstmann, werde 
ein weiterer Sozialarbeiter eingestellt. 

Oie Perc:onal- und Sicherheitsproble
me in Tegel müßten nun nach Ansicht 
der Anstaltsbeirätin Großmann dafür 
herhalten, die Zahl der Ausführungen 
zu ~enken. Dies aber sei eine vorgescho
bene Argumentation. Fluchtversuche 
bel Ausführungen seien bisher immer 
sehr selten gewesen und . ein kleines Ri
siko muß man eingehen•. Nicht zu 
rechtfert igen sei, daß die Justizverwal
tung . auf der ganzen Ltnie zurück
dreht". 

Noch ihren Erfahrungen aber würden 
die neuen Restriktionen von Teilanstalt 
zu Teilanstalt unterschiedlich angewen
det. Während in der Teilanstalt I die 
neue Sicherheitspolitik noch vergleichs
weise großzügig ausgelegt werde, sei es 
Im Bereich lii .ganz besonders 
schlimm•. 

\'~'le viele Insassen von der neuen 
Gangart in Tegel betroffen sind, kann 
I.J.Inge-lehngut trotz der von ihm be
fOrchteten verlängerten Wartezeit nicht 
sagen. Verwiesen wird vom Anstalts
Ielter darauf, daß man über keine Stati
stik verfüge. Auf mehrmalige Bitten des 
VOLKSBLATT läßt Lange-lehngut 
schließlich Zahlen ermitteln, die nach 
seinen Angaben weder vollständig sein 
mO~sen, noch eine Aussage über einen 
Trend geben können. Demnach seien in 
einer Juni-Woche fUnf Gefangene in 
den Genuß einer Ausführung gekom
men, in einer August· Woche vier. 

Für die Justizverwaltung steht indes
sen fest, daß es keine grundsätzliche 
Änderung des liberalen Behandlungs
vollzugs gebe. Sprecher Hortsmann: 
.Dafür gibt es kein Indiz. • 

STEPHAN D. BORNECKE 

Rückkehr ln die Frelheit - ÄnCJste und 
Hotrnungen. Zu die em Thema vereo::.taltet 
der Bundeszusommensdtluß ! ur St:affü!Hgen
bil!e emcn \Vettbcwerb. lnhatti,.rte u:'ld cnl
las~cne !\lilhürgcr kennen dabE:i ln Kurrge
sth:cbten, Reportagen, Bf'ndttcn, Cl'dichten 
oder in ein~>r andP.rt•n nnrstelluny5fouu uber 
ihrP Erl()hnls~e unrl trfilhrul'qcon ~rl1reiht>n. 
Etn'l'ndesdtlul\ 1~t dN 30. II. UO; Au~schrcibe
untt-rla!J,..n o;lnd beim llund~c>sttt•ammt>nschiuß 
I ur Slr<~ffull lqcnhtlfe, J>ostf.1d: ~'00 !)21, 5300 
Bonn 2, erhültli<b. 

Keine Sicherheitstruppe für die 
Haftanstalt in Plötzensee geplant 
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F r d e Ju ·c'ld trafanstalt ln Plotzem ee soll 
n.:~cr den PI nl:'n ·.on Ju~hzsenator Meve.:
kdnt> 5od, rhutstn:ppe cmpcsctzt werden. 
S !ehe Cr>~open. dt!' s.ch ausschließlich at:s 
13, t(>n~lt•len dn c1 I</Cl"1\!mtm \ 'ol zuges zu 
S< mPH)n,ctn '1 und d e rur dtc Durclbuchung 
\ on Person<'n U'ld R uncn s O\\ te fur dte .Ee
''· lttqunn: ' n Au<;nc~'lme<;tluahol'!'n" Zlh'c!n
• q ' t n · r1rl n sol c-n in d!'t \ ollzuqsan, •alt 
Tt•<• I 1 nd c l ntc•sulhunr~haft- und Auf
n•hml"nn' , t .n Mr alw < t;>f,1Idet "t rd~:n. D<ls 
'' " ' 1 s, ~", '"'' t•one Klt•1ne An'ragc dt· • 
( Dl ·r\ r • nrc t.t•len l't•'<'r R 1. e p k ü mi~. 

[T•p) 



I NFORMATION 

Anstaltsbeiräte in Moabit fühlen 
sich als Nörgler abgestempelt 

Klage über mangelnde Befugnisse - ~ontroverse begann im Marz 

Die Mitglieder des An!>tallsbeirats der Un· 
teuuchung:ohaft- und AuJnahmeanslult Moabit 
fühlen sich als _Nörgler und Miesmacher• ab
gestempelt, .denen man am besten Mißstände 
verbirgt, zumindest aber nicht von selbst mit· 
teilt. • 

Die Beirate, deren Aufgabe es ist, an der 
Planung und FortentWicklung des Vollzuges 
ln den Berliner Haftanstalten m1lzuwirkec, 
beklagen ferner, sie seien ohne Befugms und I 
Einfluß. Da sich nach ihrer Darstellung keine 
nennemw:erten positiven Verloderungen er
geben hcttten, wird für den Renchtszeitraurn 
1979/80 auf einen Bericht venichtet. 

Der Senatsverwaltung und vor allem Justiz
senator Meyer werfen die Belräll' mangelnde 
Bereilsch<~.ft zur Auseinandersetzung über 
kontroverse Meinungen vor. Dem abgerisse
nen Kontakt ging eine Stellungnahme der 
Moabiter Beiräte vom März dieses Jahres vor- , 
aus, in der sie den Hochsicherheitstrakt als 
unmenschlich bezeichneten und die Meinung 
vertraten, dieser Bereich sei .so angelegt. daß 
mit der dortigen Betonierung, Isolierung, 

1 

Ktinstlichkeit und Abkapselung der Selbst
mord der Insassen langfristig einkalkuliert 
wurde.• Als Voraussetzung für weitere Ge
spräche hatte Meyer die Beirate aufgefordert, 
sich zu entschuldigen und diese Unterstellung 
zurückzunehmen, was bislang noch nicht ge
schehen ist. (Tsp) 

A ls geradezu sicherheitsgefährdend" 
hat die Deutsche Polizeigewerk· 

schaft im Deutschen Beamtenbund 
(PDB), Berlin, den gegenwärtigen Auf· 
nahmestopp von Untersuchungsgefan
genen in der Haftanstalt Moabit bezeich
net. 

Wie es in einer Presseerklärung der 
Gewerkschaft weiter heißt, werde .die 
ohnehin schon zu dünne Personaldecke 

Gefährdet der 
Aufnahmestopp 
die Sicherheit? 
der Berliner Polizei durch den Rückstau 
verhafteter Straftäter in den Gefangen· 
ensammelstellen und auf den Abschnit· 
ten durch zusätzliche Bewachungspo
sten weiterhin geschmälert". 

Der Auftrag der Polizei für Sicherheit 
und Ordnung, so betonte der Berliner 
Landesvorsitzende der Gewerkschaft, 
Egon Franke, könne nur bedingt erfüllt 
werden, da Schutzpolizeibeamte derzeit 
J ustizaufgaben übernehmen· müßten. 
Franke forderte die J ustizsenatsverwal
tung auf. .nun endlich aus ihrem Dorn· 
röschenschlaf zu erwachen" und die 
Voraussetzungen für einen reibungslo
sen Vollzug zu schaffen. 

Polizei-Kritik 
an Unterbringung 
von Häftlingen 

stizvollzugsanstallen alle Unterbrin
gungsmöglichkeiten erschöpft sein sol
len. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in 
Berlln hat gestern gegen die .unzumut
bare Unterbringung von Häftlingen in 
Polizeigewahrsam" protel>tiert. Nacb 
Angaben der Gewerk"chaft befinden 
sirh zur Zeit 36 Häftlinge 1n Polizeige
wahrsam und 18 Häftlinge in anderen 
Fr>stnahmesammelstellen der Polizei. 
Alle diese Häitlinge seien an sich den 
Justizvollzugsanstalten zu überstellen, 
doch weigere sich die Justiz, die Häfllm
ge anzunehmen, da im Bereich der Ju-

In den Gewahrsamsräumen der Poli· 
zei könnten den Häftlingen nicht die ih· 
nen gesetzlich zustehenden Haftbedin
gungen gewährt werden, betonte die 
GdP. So entständen Schwierigkeiten in 
der Versorgung und in der ärztlichen 
Betreuung. Ferner seien die Gewahr· 
samsräume der Polizei auch hinsichtlich 
der hygienischen Einrichtungen nicht 
für die Unterbringung geeignet 

Der Berlmer Gd P-Vorsitzende Günter 
Brosius bezeichnete d1ese Verfahrens
weise als eine Verletzung des Grundge
setzes. Er Iorderle den Justizsenator auf, 
.endlich etwas zu unternehme-n" . 

[ .. Zur Sache 
Ziele vergessen 

Den obersten Gefängnisaufseher 
zu spielen, kann und darf nicht die 
Rolle des Justizsenators sein. Ger
hard Meyer nimmt sie auch nicht an. 
Es gibt Wichtigeres. Senator Meyer 
für die Ausbruchsserie verantwort
lich machen zu wollen, kann deshalb 
getrost einer konservativen Opposi
tion überlassen bleiben, der es dann 
auch nicht gelang, ihm Versäumnis
se nachzuweisen. Auf Publizität be
dacht, mußte die CDU vielleicht zum 
unverhältnismäßigen Schritt kom
men, das Mißtrauen auszusprechen. 

Daß die Ausbruchserie nun aber zu 
unerträglichen Konsequenzen fü r 
die Gefangenen führte, zeugt von 
wenig Weitsicht. Gekratzt wurde 
nicht am statischen Sicherheitssy
stem, sondern an dem, was durch Po
litik ausgedrückt und formuliert 
wird. Genagt wurde am liberalen Be· 
handlungsvollzug. Oieses Konzept 
aber darf kein Ornament sein, kein 
Farbtupfer im grauen Knast-Alltag, 
sondern es muß allgegenwärtiges 
Prinzip sein. Daß dies ein schwer er
reichbares Ziel ist, kann nicht hin· 
dern, es permanent zu verfolgen. 
Schon kleinste Störungen auf diesem 
Weg können unheilvolle Zerstörun
gen bewirken, wie die Worte einer 
Anstaltsbeirätin belegen, wenn sie 
von einer steigenden Aggression in 
Tegel spricht. 

Der Behandlungsvollzug setzt 
Vertrauen voraus. Hoffnung liegt 
dem zugrunde. Viel aber kann zer· 
brochen werden, wenn bürokrati
sche Rigorosität die Menschlichkeit 
vertreibt. Wenn ein Anstaltsleiter 
offenbar im Gegensatz zu seinem Se
nator - verunsichert auf die Aus
bruchsserie reagiert, sich über die 
grundlegenden Bedingungen der Re
sozialisierung hinwegsetzt, dann be· 
weist das eine geringe Einsicht. Daß 
der Sprung über die polRische Idee 
hinter dem Rücken des Senators ge
schah, macht die Sache - auch für 
Meyer - peinlich. 

ST~PHAN D. BORNECKE 

.fustinerwaltun~ hält Neubau 
Yon Haftplätzen fü r ausreichend 
01!' Scnatwer\\allllnq fur .lu"t•7. wehrt ,id11 

fli::YC'l di'n Von1 urf eh:~ JU~llZpollllsdlPn Spr: -

I t:hcrs der CDLI, Petcr Rzepkd. sie bctre1be 
cme • Itrelllhrung der Offenllu hkeit". :-<ach 
Rz<>pkds Meinung retchen die Nl'u- und An -

1 

blllllE'n an den be~tehc..nden Haltdn:,talten n•ctlt 
i!Us, um das Problem om Ub~rhdt•!Jung zu lö
sen. Die Verwilltunet weist clMtf'ften clara11f 

hin, daß in Tegel tBO Haftpliitze für d~:n 
~fc~nnerstralvollzug neu geschaffen vlerden. ln 
d~r Im Bau befindlichen Anstalt für Frauen i•\ 
Plotzensee entstehen 3:!0 neue Platze. d1e <11-
ten 170 Pllit7.e in der Lehrter S rct 1jp '<ollen 
5putPr fur den ~!.inner<.trill\'Ollzug ~Jenutll 
we1den. in der Jugendstrafdnslall m Plöt;r:en
~ee werden 325 Plätze neu geschaffen, die 
dll~>n 300 bleiben dem Vollzug erhalten. Dte 
JustiZVerwaltung gehl ddvon aus, <luß dadurch 
eme nachhaltige Entlastung etnlritt. (Tsp) 
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Kleine Anfrage Nr . 1377 
des Abg. Peter Rzepka 
(CDU) vom 9.7.198o über 
Entschädigung für unschu 1-
dig erlittene Untersu
chungshaft: 

I) In welcher Weise 
werden Bürger in Berlin 
für unschuldig erlittene 
Unte rsuchungshaft ent
schädigt? 

2) Halt der Senar die 
bestehenden Entschädi
gungsregelungen für aus
reic!"leod? 

Antwort des Senats vom 
23.7 .1980: 

Zu I : Untersuchungs
haft, die jemand in einem 
Ermitlungsverfahren er
leidet, das zu keiner 
rechtskräftigen Verurtei 
lung führt, gehört zu den 
Strafvoll zugsmaßnahmen, 
die - ohne daß es e1nes 
Nachweises der Unschuld 
des Betroffenen bedarf
nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Straf
verfolgungsmaßnahmen (Str 
EG) vom 8. ~ärz 1971 
(BGB1. I S. 157/GVBl. S . 
500) entschädigt werden. 

Das Gesetz regelt die 
Entschädigung von Frei 
heitsentziehungwie folet : 

a) Ersatz des gesamten 
durch die Inhaftierung 
nachweislich verursachten 
Vermögensschadens, ohne 
Begrenzung der Höhe nach, 
insbesondere also volle 
Erstattung des entgange
nen Einkommens sowie Aus
gleich aller sonstigen 
wirtschaftlichen Nachtei 
le und Unkosten . 

b) Ersatz des Nicht
Vermögensschadens (des so
genann ten immateriellen 
Schadens) durch Zahlung 
von 10 ,-- DM für jeden 
Hafttag (ausgenommen die 
Zeit der vorläufigen Fest
nahme vor Erlaß eines 
Haftbefehls). 

Zu 2 : a) Bezügljch des 
Vermögensscbadens : Ja . 

b) Bezüglich des imma
teriellen Schadens : Nein . 

SEPTEMBER '80 

IN FORMATION 

Gegen einen Tagessatz 
von nur 10,-- DH gab es 
schon bei Erlaß des Geset
zes ( 1971 ) Einwände . 
Rechts- und finanzpoliti
sche Bemühungen des Bun- · 
desgesetzgehers um eine 
Verbesserung würde der S«:'
nat begrüßen. 

T.Volfgang Lüder 
Bürgermeistt>r 

Gerhard ME'yer 
Senator für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 1393 
des Abg . Peter Rzepka 
(CDU) vom 11.7.198o über 
Sicherheit und Sicher
heitsbeauftragte für die 
Berliner Vollzugsanstal
ten: 

1) In welchen der Ber
liner Vollzugsanstalten 
(ggf. ~ebeostellen) gibt 
es einen Sicherhei tsbeauf
tragten; wie sind die 
Stellen ausgewiesen, und 
welchen Aufgabenbereich 
haben die Beauftragten im 
einzelnen? 

2) Gibt es im Hause des 
Justizsenators außer Herrn 
F. Weitere Beauftragte für 
Sicherheitsfragen bzw. 
verfügt Herr F. über Mit
arbeiter? 

3) Wie viele anstalts
übergreifende Sicherungs
gruppen bestehen mit wel
chem (örtlichen) Tätig
keitsgebiet, für welche 
Vollzugsanstalten sind sie 
1m Aufbau oder geplant, 
wer sind die (vorgesehe
nen) Nitglieder? 

4) Welche Aufgaben ha
ben die anstaltsübergrei
fenden Sicherungsgruppen, 
und w1e ist sicherge
stellt, daß es nicht zu 
Aufgaben Überschneidungen 
mit der Tätigkeit der 
Sicherheits -Beauftragten 
oder zu "Tätigkeitslücken" 
kommt . Heil sich t.Jeder der 
Beauftragte noch die Grup
pe für zuständig wähnt? 

5) Besteht eine solche 

18 

Sicherungsgrupp~ für 
die Jug~ndvollzugsanstalt 
Plötzensee, ist sie im 
Aufbau oder in der Pla-
nung -
- bejahendenfalls: ist 
dies eine derart geheim zu 
haltende Tatsa~he, daß 
davon nicht einmal der 
Leiter der JVA Plötzensee 
etHas weiß (vgl. "Leiter 
der Jugendstrafanstalt de
mentiert den Senator", Der 
Abend vom 3. Juli 1980; 
- verneinendenfalls: weiß 
der Senator für Justiz ei
gentlich, was in seiner 
Verwaltung passiert, oder 
hielt er seine Stellung 
als Senator für Justiz 
nach der Fluchtserie von 
13 Gefangenen für so ge
fährdet, daß er mi t der 
vorgeblichen Arbeit von 
Sicherungsgruppen sein 
angebl icbes Bemühen um die 
Sicherheit der Vollzugs
ans ta 1 ten beweisen und die 
Öffentlichkeit beruhigen 
wollte? 

6) Wer setzt die Er
kenntnisse der Sicherbei ts 
beauftragten und der Si
cherungsgruppen um, und 
von tvem tvird dies kontrol
liert? 

Antwort des Senats vom 
29.7.1930 : 

Zu I.: Einen Sicher
heitsbeauftragten gibt es 
für den Bereich der Unter
suchungshaft- und Aufnah
meanstalt Moabit (Besol
dungsgruppe A 15), der 
Justizvollzugsanstalt Te
gel (Besoldungsgruppe 
A 14), der Jugendstrafan
stalt Plötzensee (Besol
dungsgruppe A 1 I) und der 
Vollzugsanstalt für Frau
en (Besoldungsgruppe 
A 1 1). Der Sicherheitsbe
auftragte der Untersu
chungshaft- und Aufnahme
anstalt Moabit verfügt 
über drei Mitarbeiter. der 
der Justizvollzugsanstalt 
Tegel über zwei Mitarbei
ter und den Sicherheits
inspektor als Leiter der 



im Aufbau befindlichen 
Sicherungsgruppe. Im Ge
gensatz zu diesen beiden 
Sicherheits- Beauftragten 
haben die Sicherheitsbe
auftragten der Jugend
strafanstalt Plötzensee 
und der Vollzugsanstalt 
für Frauen neben Sicher
heitsaufgaben noch weite
re Aufgabengebiete; eine 
Entlastung wird insoweit 
angestrebt. 

Den Sicherheitsbeauf
tragten obliegt im je~.;rei

ligen Anstaltsbereich 
- die Uberwachung der all
gemeinen Sicherungsmaß
nahmen 
- die Sorge für die Si
cherheit des Anstaltsbe
reiches auch in Bauange
legenheiten 
- die Einleitung von 
Schutzmaßnahmen 
- die Überwachung der Si
cherungsmaßnahmen für be
sondere Gefangenengruppen 
- die Einleitung vor. Si
cherungsmaßnahmen bei Vor
kommnissen im Einzelfall 
- der Entwurf von Dienst
und Arbeitsam.;reisungen 
für die Kontrolle beson
derer Gefangenengruppen, 
Hafträume und Besucher 
- die Anordnung sicher
heitsrelevanter Maßnahmen 
- die Zusammenarbeit mit 
der Polizei 
- die Fortschreibung der 
Alarmpläne und Brand
schutzordnung 
- die Sorge für Waffen, 
Hunition und andere Siche
rungsmittel 
- die Aufsicht über die 
für die Durchführung von 
besonderen Sicherungsmaß
nahmen aufzustellende Si
cherungsgruppe (betrifft 
nur l'1oabit und Tegel). 

Zu 2.: Der Leiter des 
Sicherheitsreferats in der 

. Abzeilung V der Senätsver
waltung für Justiz ver
fügt über einen Mitarbei
ter des höheren Dienstes 
und einen Mitarbeiter des 
gehobenen Dienstes; fer-

INFORMATION 

ner steht ihm ein Nitar.
beiter des höheren Dien
stes mit einem Teil sei
ner Arbeitskapazität zur 
Verfügung. 

Zu 3 . : der Aufbau ei
ner "anstaltsübergreifen
den" Sicherungsgruppe ist 
nicht geplant. Gegenteili
ge Pressemeldungen beruh
ten auf einem Mißverständ
nis: Der Senator für Ju
stiz hatte die Presse über 
den Aufbau einer teilan
staltsübergreifend~Si
cherheitsgruppe im Bereich 
der Justizvollzugsanstalt 
Tegel informiert. Der Auf
bau einer Sicherungsgruppe 
ist jeweils für den Be
reich der Justizvollzugs
anstalt Tegel und den der 
Untersuchungshaft- und 
Aufnahmeanstalt Z.1oabit ge
plant. Die Sicherungsgrup
pen werden sich aus
schließlich aus Bedienste
ten des allgemeinen Voll
zugsdienstes zusammenset
zen. 

Zu 4 . : In den beiden 
großen Vollzugsanstalten 
bedarf es für die Durch
führung der vielfältigen 
Sicherheitsaufgaben je
weils einer Gruppe beson
ders geschulter Bedienste
ter (Sicherungsgruppe) 
als unabdingbares Instru
mentarium des Sicherheits
beauftragten bei 
- der Durchsuchung von 
Personen und Räumen 
- der Bewältigung von Aus
nahmesituationen. 

Die Sicherheitsgruppen 
sollen aber nicht nur vom 
jeweiligen Sicherheitsbe
auftragten den Erforder
n1ssen des Augenblicks 
entsprechend zur Gewähr
leistung der Anstaltssi
cherheit und zur Bekämp
fung der Drogenkriminali
tät innerhalb der Anstal-

• I 
ten eingesetzt werden, 
vielmehr wird es ihnen 
auch obliegen, die Einhal
tung von Sicherheitsver
fügungen und die Durch-

19 

setzung von grundsätzli
chen, der Antsaltssicher
heit dienenden Maßnahmen 
zu beobachten und zu ge
t.;rährleisten . 

Das Problem der Aufga
benüberschneidung bzw . der 
"Tätigkeitslücken" stellt 
sich nicht , da der jewei
lige Sicherheitsbeauf
tragte die Aufsicht über 
die anstaltsinterne Si
cherungsgruppe haben wird . 

Zu 5.: Für den Bereich 
der Jugendstrafanstal t 
Plötzensee ist der Aufbau 
einer Sicherungsgruppe 
nicht geplant . 

Gegenteil i ges hat der 
Senator für Jus t iz zu ke i 
ner Zeit geäußert. 

Zu 6.: Die Sicherheits
beauftragten handeln im 
Rahmen der Gesamtverant
wortung des jeto~eiligen An
staltsleiters . Soweit s i e 
die von ihnen bzw. ihr en 
Mitarbeitern gewonnenen 
Erkenntnisse nicht selbst 
in sicherhei t s r elevante 
Maßnahmen umsetzen , ob
liegt dies dem Anstal t s 
leiter , der auch di e ord
nungsmäßige Aufgabener
füllung des Sicher heits
beauftragten zu überwa
chen hat . 

Im Rahmen der Fachauf 
sicht über die Vol lzugs 
anstalten ist inner halb 
der Senatsverwaltung f ür 
Justiz das Sicher heitsre
ferat u.a . dafür zus t än
dig, die Anstalten in Si
cherheitsangelegenheiten 
zu beraten und dar auf zu 
achten, daß die Anstalts
leiter im Rahmen ihr er 
Möglichkeiten alle An
strengungen unternehmen , 
um Sicherheit und Ordnung 
in den Vollzugsanstalten 
des Landes Berlin zu ver
bessern . 

Wolfgang Lüder 
Bürgermeister 
und für den Senator f ür 
Justiz 
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INFORMATION 

Fernstudium für Inhaftierte 

Von Anfang an ihres 
Studienbetriebs bietet die 
Fern Universität eine Mög
lichkeit, auch als I nsas
se einer Justizvollzugs
anstalt ein wissenschaft
liches Studium zu betrei
ben - als Vollzeit- oder 
Teilzeitstudent, bzw. als 
Gasthörer, wenn etwa die 
Hochschulzugangsberechti
gung fehlt. Dieses Ange
bot wird auch von seiten 
der Betroffenen im wach
sendem Maße angenommen . 
Dennoch kann man nicht um
hin fest zustellen, daß ei
ne ganze Reihe unt er
schiedlicher Gründe der 
erfolgreichen Durchfüh
rung dieses Studiums ~ 
tvege stehen. 

Das fängt an bei den 
rein äußeren Gegebenhei
ten des Vollzugsbetriebes, 
die sich grundlegend von 
sog . normalen Lebensbedin
gungen anderer Fernstu
denten unterscheiden: Je
der Strafgefangene ist 
grundsätzlich "Einzel
kämpfer" . Er ist im Ver
hältnis zu anderen Gefan
genen isoliert und findet 
wenig Anhalte, sich stän
dig für sein Studium 
frisch zu motivieren . Ver
gleicht man z .B. die i hm 
verfügbar en Mittel, sich 
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bei Problemen mit dem 
Kursmaterial zusätzliche 
Informationen zu verschaf
fen, so bleibt ihm derzeit 
nur der Schriftverkehr mit 
Hagen selbst. Freier Be
such des Studienzentrums 
und evtl. telefonische 
Rückfrage sind ihm i . d . R. 
verschlossen. Eine Kommu
nikation über Studienfra
gen "wird hierdurch er
schwert. 

Hausinterne Studienge
meinschaften kommen gar 
nicht erst zustande , son
dern scheitern an unter
schiedli chen Bildungsvor
aussetzungen, Fachinter
essen und auch Zielsetzun
gen, die mit dem Studium 
verknüpft werden. Zudem 
sind viele Anstaltsleitun
gen an spezifischen Kon
takten zwischen Studier en
den im eigenen Haus aus 
Gründen der ''Sicherheit 
und Ordnung" nicht sonder
lich interessiert. Beige
schlossenem Vollzugsbe
trieb bestehen besonders 
strenge Regelungen . In Ex
tremfällen soll die Iso
lierung voneinander so 
groß sein, daß zwar eine 
vage Kenntnis von anderen 
Kommilotonen aus dem glei
chen Haus vorhanden ist, 
jedoch nicht die Möglich
keit besteht, mit ihnen 
in direkten Kontakt zu 
treten. Teilweise liegen 
dem wohl auch sachliche 
Gegebenheiten zugrunde, 
wie die Angehörigkeit zu 
verschiedenen Bereichen, 
bzw. gruppenweise Unter
scheidung nach Art der 
Straffälligkeit. 

Uns erscheint es 1n 
diesem Zusammenhang not
wendig, überhaupt einmal 
das Potential aller Inhaf-
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tierten an der Fern Uni 
herauszufinden. Wer sich 
hiervon . angesprochen 
fühlt, wird gebeten, dem 
Sozialreferat des AStA 
seine persönlichen Daten 
mitzuteilen, sowie nähere 
Angaben über Art und Dau
er seines bisherigen Stu
diums. Vielleicht ergibt 
sich damit eine Möglich
keit, neue Kontakte unter 
den Betroffenen selbst zu 
Wege zu bringen. Darüber 
hinaus wollen wir aus den 
Adressen bei Einverständ
nis eine Liste zusammen
stellen, die Interessen
ten zur Verfügung steht . 
Auf diese Weise glauben 
wir, einen Beitrag zu neu
en Kontakten zwischen den 
Betroffenen untereinan
der, wie auch zu engagier
ten Kommilitonen draußen 
leisten zu können .. 

Nach der gängigen Vor
stellung des Laien schei
nen Gefangene unbegrenzt 
Zeit zu haben. Dies sieht 
aber in der Wirklichkeit 
des heutigen Strafvollzugs 
völlig anders aus. Der Ta
gesablauf eines Inhaftier
ten ist nämlich weitgehend 
verplant und mit festen 
Aufgaben ausgefüllt. Am 
frühen l-1orgen beginnt er 
mit der Arbeit, die bis 
16. oo Uhr andauert, unter
brochen vom Mittagessen. 
Nach der Arbeit folgen die 
sog. Versorgungsdienste 
wie Duschmöglichkeit, 
Abendessen, Freistunde . 
Es besteht also eine all
gemeine Arbeitspflicht. 
Um überhaupt ein Studium 
zeitlich durchführen zu 
können, bleiben dem Ge
fangenen eigentlich nur 
zwei Möglichkeiten: Ent
weder betreibt er sein 
Studium in seiner Frei
zeit, oder er muß sich 
von der Arbeit entpflich
ten lassen. 



DieFreizeit jedoch ist 
knapp bemessen. Einzig in 
den Abendstunden besteht 
die Möglichkeit zu einer 
kontinuierlichen Ausein
andersetzung mit demKurs
material. Aber hierbei er
geben sich Probleme dar
aus, daß zugleich auch al
le Mitinsassen eigenen Ge
staltungswünschen nachkom
men können (Radio, Fern
sehen). Dies führt leicht 
zu Beeinträchtigungen des 
Arbeitsablaufs und der 
Konzentration. Zudem ist 
gegen 21 .3o Uhr der Tag 
in der JVA beendet - daß 
Licht wird dann ausge
schaltet . Von Beginn des 
Abendbrotes gegen 18 . oo 
Uhr sind max. rund 3 Stun
den täglich überhaupt ver
fügbar. Mit diesem Zeit
aufwand ist es praktisch 
unmöglich, beispielsweise 
die Einsendeaufgaben 
fristgerecht zu bearbei
ten und fortzusenden. 

Denkbar ~väre auch, daß 
vereinzelt Mitgefangene, 
u.U. sogar Aufsichtsper
sonal, gewisse Konkurrenz
gefühle gegenüber dem Stu
dierenden entwickeln, un
gefähr nach dem Motto: 
"Warum sollte gerade der 
Mörder studieren, wo doch 
sein Aufseher selbst nicht 
die mittlere Reife hat?" 
- (Zitat). Das hieraus 
nicht gerade eine beson
ders förderliche Atmos
phäre entstehen kann, wird 
verständlich sein. 

Der andere ~-leg, die 
Befreiung von der.Arbeits
pflicht, bedingt die Ge
nehmigung von seiten der 
Anstaltsleitung und damit 
zugleich eine Anerkennung 
des Studiums als weiter
bildende Maßnahme im Sinne 
des Strafvollzugsgesetzes. 
Gerade aber · hier scheint 
ein Ermessensspielraum 
zu liegen, der eine ein-
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heitliche Beurteilung nur 
schwer zuläßt. In manchen 
Anstalten besteht erfreu
licherweise generell die 
Bereitschaft, diesem Be
dürfnis der Gefangenen 
entgegenzuko~en und ent
sp,rechenden Freiraum zu 
schaffen. In anderen An- · 
stalten wird die Gewährung 
von Weiterbildungsmaßnah
men jedoch anscheinend 
recht restriktiv gehand
habt Es scheint 
hierbei ein krasses Miß
verhältnis zu bestehen 
hinsichtlich des humani
tären Anspruches eines je
den Gefangenen, sich für 
die Zeit nach dem Vollzug 
neue Ausgangspositionen 
und geeignete Vorausset
zungen für eine Wieder
eingliederung zu verschaf
fen, und den Ansätzen, die 
ihm faktisch eingeräumt 
werden. 

Teilweise herrscht 
Skepsis hinsichtlich der 
Ernsthaftigkeit, die hin
ter dem Studienwunsch 
steht. Mancher Gefangene 
fühlt sich so auch "durch 
die Blume" als Drückeber
ger behandelt. Wichtig wä
re es hier aber, die be
stehenden Ansätze zu be
kräftigen, und gerade dem 
Fernstudium dasselbe Maß 
an Anerkennung für die so
ziale Reintegration zuzu
sprechen, wie dies für an
dere Bereiche mittlerwei
le zutrifft (Berufsaus
bildung, Hauptschul- oder 
Realschulabschluß). Das 
hierdurch begründete Ge
fühl, trotz seiner beson
deren gesellschaftlichen 
Lage dennoch als Mitbür
ger ernsthaf~ wahrgenom
men zu werden, braucht 
der Gefangene dringend. 
Zudem ist das Bemühen um 
hilfreiches Verständnis 
eine Notwendigkeit für je
den, der den Gedanken ei
ner möglichen Resoziali
sierung nicht nur als po-
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lemische Phrase versteht, 
sondern für sich glaubhaft 
belegen will. 

Nach dem Gesetz ist je
dem Inhaftierten die Chan
ce zur Aus- und Weiter
bildung zugesichert. Ge
fördert wird oft eine Re
alisierung allerdings nur, 
sofern es sich um an
staltsinterne Maßnahmen 
und bereies hinreichend 
bekannte Bildungswege han
delt. Bislang konzentrier
ten sich die Bestrebungen 
bei der Weiterbildung vor
wiegend darauf, Grundla
gen im handwerklichen Be
reich zu vermitteln, evtl. 
elementare Schulkenntnis
se nachzuliefern (Haupt 
schulabschluß). Auch in
sofern ergeben sich für 
das "Fernstudium im Knast" 
Einengungen, wie sie einem 
Experiment zu eigen sind . 
Es wäre also sinnvoll , 
sich um verbindliche Ab
sprachen einheitlicher 
Maßstäbe zu bemühen - ein 
Appell der sich nicht aus
schließlich an den engen 
Kreis der Hochschulmit
glieder richtet . 

Es gibt noch einen 
dritten Weg, den aber die 
wenigsten beschreiten wol 
len: Man kann sich nämlich 
zeitweise von seiner Ar
beitspflicht zurückstel
len lassen. Dies hat al
lerdings zur Folge, daß 
für den Inhaftierten kei
ne Möglichkeit zum Ein
kauf mehr besteht und er 
nach einem 
Zeitraum e~ne 

kos'tenrechnung 
weil er damit 
schuldet ohne 
gilt. 

bestimmten 
sog . Haft

erhält, 
als "Ver

Arbeit" 

'DER LICHTBLIC K' 



Von besonderer Bedeu
tung \verden Wohlwollen und 
Ablehnung für die Frage 
der Klausurteilnahme . Auch 
hier fallen unterschied
liche Gepflogenheiten ins 
Auge. 

Ein negatives Beispiel 
zeigt uns deutlich, wie 
sich in subtiler Form bü
rokratische Mechanismen 
gegen einen "Mutigen" 
richten können. Ein Kommi
litone wollte einen Klau
surtermin wahrnehmen und 
beantragte hierfür eigens 
Urlaub . Er bekam sogleich 
erklärt, daß er "dafür" 
keinen Sonderurlaub er
halten könne . Dennoch 
hielt er sein Gesuch auf
recht. In Erwartung einer 
schriftlichen Stellung
nahme erreichte ihn plötz
lich die Mitteilung einer 
kurzfristigen Verlegung 
in eine neue Anstalt. Dies 
u.a. mit der lapidaren 
mündlichen Begründung, 
"das sei so eben besser 
für ihn". Tage später, 
nachdem das Klausurdatum 
längst verstrichen war, 
erhielt er dann den nach
gesandten Bescheid in sei
ner Urlaubssache: Man hat
te seinem Urlaub stattge
geben. 

Wohlgemerkt, dieser 
Fall ist nicht typisch. In 
der Mehrzahl der Fälle 
wurde uns bestätigt, daß 
es nicht unbedingt böser 
\.Ji lle von seiten der An
stal tsleitung ist, der den 
Studienbetrieb behindert. 
Andererseits besteht lei
der doch die Tendenz zu 
"bewährten" Formen des 
Vollzugsablauf, nämlich 
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daß der reguläre Betrieb 
am besten zu gewährlei
sten sei, wenn möglichst 
wenig Ausnahmeregelungen 
erteilt werden. Insofern 
besteht auch in den mei
sten Fällen kein erklär
tes Engagement in Sachen 
Fern Uni . Dies zeigt sei
ne Austvirkungen bei den 
Betroffenen auch in psy
chologischen Faktoren wie 
z . B. Zuversicht, Intensi
tät und weicerer Anreiz 
für das Studium . 

Ein Aspekt, der wohl 
alle inhaftierten Studen
ten gleichermaßen be
trifft, ist die Literatur
versorgung. Die anstalts
eigenen Bibliotheken sind, 
was auch verständlich sein 
mag, nicht mit der Fach
litetatur z.B . für ein 
wirts c haf ts\vissenschaft
liches Studium ausgerü
stet. Den Kommilitonen 
stehen dadurch nur zwei 
Möglichkeiten zur Verfü
gung, die gewünschte Li 
teratur zu beschaffen: 
durch Bekannte, die ihnen 
die Gefälligkeit en-1eisen, 
oder über die Fernleihe 
der Fern Universität. Ei
nen weiteren Hinweis, der 
nur den wenigsten bekannt 
sein dürfte, erhielten 
wir von einem Strafgefan
genen selbst: Indem man 
dem entsprechenden Verlag 
direkt mitteilt, man sei 
inhaftiert und habe nicht 
die Möglichkeit, sich an
derweitig Bücher zu be
schaffen, erhält man u.U. 
2o-3o % des Listenpreises 
erlassen. 

Außerdem sollte man 
sich, tvenn möglich, einen 
Hörerschein bei der Fern 
Uni besorgen, mit dem man 
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ca. lo % Nachlaß auf den 
normalen Preis erhält. 

Abschließend möchten 
wir einige Anregungen ge
ben, wie sich insgesamt 
die Situation studieren
der Strafgefangener ver
besser ließe. 

Die Gefangenen selbst 
sollten zunächst mehr Mut 
zur Selbsthilfe zeigen, 
d . h. von sich aus aktiv 
werden, um die für sie 
tvichtigen Kontakte zu an
deren Kommilitonen zu 
knüpfen. Ein erster 
Schritt hierfür wäre die 
Freigabe ihrer Namen und 
Anschriften an den AStA, 
der daraus eine Kartei er
stellen will, um Kontakte 
vermitteln zu können. 

Die Hochschule muß ver
stärkt Informationen über 
die Möglichkeiten eines 
Studiums in einer Justiz
vollzugsanstalt verbrei
ten. Ihre Ansprechpartner 
wären die Sozialbetreuung 
bzw. der Pädagogische 
Dienst. Im Rahmen des 
rechtswissenschaftliehen 
Studienangebots wäre es 
zudem sehr empfehlenswert, 
einen eigenen Kurs "Straf
vollzugsrecht" aufzuneh
men und bald zu erstellen. 
Nicht nur für inhaftierte 
Fernstudenten bedeutet 
dies eine willkommene und 
realistische Ergänzung 
zum bestehenden. Kursange
bot, auch sonstige Inter
essierte dürften es be
grüßen, tvenn diese Lücke 
ausgefüllt wird. Die 
Strafanstalten müßten ih
re Skepsis gegenüber Wei
terbildungsmaßnahmen in 



Form des Fernstudiums ab
bauen. Es wäre ein sinn
voller Schritt vorwärts, 
wenn pro An·stalt ein 
Hauptansprechpartner für 
die Kommilitonen benannt 
\rurde, um auf diese Weise 
u.a. auch regelmäßige AG
Treffs durchführen zu kön
nen. 

Allen übrigen Kommili
tonen sei hiermit die Idee 
einer "Partnerschaft" als 
motivierender Dialog zur 
Diskussion gestellt. Die 
Vorteile, die sich für die 
inhaftierten Fernstuden
ten ergeben, brauchen hier 
nicht nochmals erwähnt zu 
werden. Nur auf den Punkt 
Literaturversorgung sei 
hierbei noch kurz hinge
wiesen. Über einen festen 
Kontakt zu einem Kommili
tonen von draußen ließe 
sich einiges einfacher und 
schneller abwickeln. 

Der AStA selbst wird 
auch zukünftig die Gruppe 
der Inhaftierten im Auge 
behalten und für eine Ver~ 
besserung ihrer Studien
situation entschieden ein
treten. Er strebt hierzu 
eine Zusammenarbeit mit 
den zuständigen zentralen 
Stellen an. Der Sache 
dienliche Informationen 
sind jederzeit willkom
men . 

Entnommen aus: 

INFORMATION 

F E R N S T U D I U M I N D E R H A F T 

WIRFT VIELE PROBLEME AUF, 

Lebhaftes Interesse 
fand eine gut besuchte 
Informationsveranstaltung 
der Fernuniversität Hagen 
am 12 . Juli 80 im Pädagogi
schen Zentrum der JVA Te
gel. Rund ein Drittel der 
Gefangenen, die der Einla
dung gefolgt waren, werden 
vom kommenden Studienjahr 
an, das im Oktober 80 be
ginnt, entweder a l s voll
immatrikulierte Teil- oder 
Vollzeitstudenten oder als · 
Gasthörer am Fernstudium 
teilnehmen. Dabei verteilt 
sich das Interesse gleich
mäßig auf die Fachrichtun
gen : Wirtschaftswissen
schaften , t1athematik und 
Erziehungswissenschaften . 

Die Aufsplitterunq der 
Interessen bewirkt leider, 
daß die Zahl der Studie
renden der einzelnen Fach
richtungen zu gering ist, 
um eine das . Fernstudium 
begleitende fachliche Be
ratung durch einen erfah
renen AbsoLventen (Mentor) 
in der Haftanstalt zu er
möglichen, obwohl diese 
Betreuung am Ort bei einem 
Studium in isolierter Si
tuation absolut notwendig 
ist . 

Hinzukommt die Schwie
rigkeit, daß die Studenten 
der gleichen Fachrichtung 
aus vollzugstechnischen 
Gründen in verschiedenen 
Teilanstalten der JVA Te
gel untergebracht sind und 
- · sol l te keine Ausnahmege
nehmigung erteilt werden -
nicht mal untereinander 
Erfahrungen austauschen 
und miteinander arbeiten 
dürfen. 
Dadurch sind sie gänzlich 
auf die mentorielle Be
treuung im Studienzentrum 
Berlin angewiesen , das von 
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der Freien Universität für 
die Fernstudenten einge
richtet ist, von den in
haftierten Studenten je
doch nicht ohne Probleme 
in Anspruch genommen wer
den kann. Diese haben , wie 
bisherige Erfahrungen be
reits Studierender gezeigt 
haben, im eingefahrenen 
Trott der Vollzugsordnung 
nicht mal die Chance , ihren 
Mentor im Studienzentrum 
anzurufen, wenn sie dessen 
Hilfe brauchen. Dazu wären 
genau terminierte Telefo
nate nötig, die - wie je
der weiß - nur in seltenen 
Ausnahmefällen glücken . 

Das für ein erfolgrei
ches Bestehen der Klausu
ren und Zwischenprüfungen 
so wichtige Probiem einer 
mentoriellen Betreuung im 
Studienzentrum v1äre daher 
für noch nicht urlaubsfä
hige Gefangene nur mit 2 
bis 3 Ausführungen pro Se
mester zu lösen und für 
die Urlaubsfähigen mit 
entsprechendem Sonderaus
gang. Wer aber die bisher 
praktizierten Ausführungs
bestimmungen kennt , wird 
kaum eine Chance sehen, an 
der Betreuung durch das 
Studienzentrum teilzuneh
men, es sei denn, daß vom 
Leiter der Haftanstalt der 
rettende Einfall kommt , 
wie es zu verhindern ist, 
daß eine so wichtige Reha
bilitationseinrichtung der 
beruflichen Umschulung 
oder Weiterbildung in der 
Haf~ nicht an ihrer prak
tischen Undurchführbarkeit 
aufgrund zu starrer Orga
nisationsprinzipien in der 
Anstalt scheitert. 

- elbe-

'DER LICHTB LICK' 



IN FORMATION 

ARBE ITSKREIS 
"DROGEN PROBLEME IM STRAFVOLLZUG .. 

VIER FACHMITARBEITER DER VOLLZUGSANSTALT FÜR FRAUEN 
(PSYCHOLOGIN SOZIALARBEITER) KÜNDIGTEN ZUM 3o,9.198o 

PRESSEMITTEILUNG 

Im Interesse der be
troffenen Frauen und der 
Drogenarbeit in Berlin 
überhaupt bittet der Ar
beitskreis um eine aus
führliche Berichterstat
tung . 

Am 13.8 . 198o haben vier 
Mitarbeiter des Fachteams 
(eine Di plompsychologin, 
drei Sozialarbeiter) 1n 
der Vollzugsanstalt für 
Frauen beim Senator für 
Justiz ihre Kündigung zum 
3o . 9. 198o eingereicht . Ei
ne Mitarbeiterin, die im 
ABM-Programm beschäftigt 
ist, wird Ende August zu
sätzlich ausscheiden. \.Jenn 
keine Nachfolger gefunden 
werden, bedeutet dies, daß 
die psychosoziale Betreuunc 
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der rund einhundertfünfzig 
Frauen in der Hauptanstalt 
Lehrter Straße zunächst 
in den Händen der einzig 
verbleibenden Sozialar
beiterin liegt . 

Der Arbeitskreis "Dro
genprobleme im Strafvoll
zug", in dem Mitarbeiter 
der Gerichts- und Bewäh
rungshilfen, der Jugend-
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gerichte, der Drogenbera
tungs stellen, der Haftan
stalten und andere Insti
tutionen vertreten sind, 
beobachten die Entwick
lung in der Vollzugsau
stal t für Frauen seit Jah
ren mit Sorge. 

Im Zeitraum Juni 1977 
bis September 198o sind 
insgesamt vierzehn Fach
mitarbeiter/innen auf 
sechs Planstellen einge
stellt worden. Dreizehn 
(!) werden bis Ende Sep
tember gegangen sein. 
Durchschnittlich wird da
mit auf jeder Planstelle 
doppelter l-lechsel statt
gefunden haben . Seitens 
der Senatsverwaltung für 
Justiz wurde in der Ver
gangenheit immer wieder
holt die Ansicht verbrei
tet , daß ausnahmslos indi
viduelle Gründe für den 
Weggang von Sozialarbei
tern und Psychologen aus 
dem Strafvollzug aus
schlaggebend seien. Aber : 
Es sind nicht nur auf
stiegsbeflissene oder kon
fliktscheue Sozialarbei
ter und Psychologen, die 
den Vollzug verlassen . 
Weit über die Hälfte der 
in der letzten Zeit neu 
eingestellten Vollzugsbe
amtinnen ist inzwischen 
aus demDienst geschieden. 
Angesichts dieser Entwick
lung ist es fraglich, ob 
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nicht weniger individuel
le Gründe für derartige 
Entscheidungen bestimmend 
sind, sondern vielmehr die 
Ursachen in den tatsäch
lich gegebenen materiel
len und ideellen Arbeits
bedingungen zu suchen 
sind. 

So begründen die jetzt 
ausgeschiedenen Mitarbei
ter ihren gemeinsamen Ent
schluß mit den "aktiven 
und passiven Behinderun
gen"ihrerArbeit, mit der 
mangelhaften Unterstüt
zung, die sie durch die 
Senatsverwaltung für Ju
stiz und durch die An
staltsleitung erfahren ha
ben, und mit den restau
rativen Tendenzen, die vor 
allem nach dem Anstalts
leiterwechsel im Septem
ber 1978 Platz gewonnen 
haben. 

\.Jar 1977, 
lokrafttreten 

kurz nach 
des Straf-

Vollzugsgesetzes trotz 
objektiv schwieriger Be
dingungen -schlechte bau
liche Beschaffenheit, 
tlberbelegung, zunehmende 
Anzahl drogenabhängiger 
Frauen, usw. - eine mehr 
sozialpädagogisch orien
tierte Arbeit für die 
Fachmitarbeiter möglich, 



so verschlechterte sich 
die Situation später bis 
zum gegenwärtigen Zeit
punkt zusehends. 

Zur Jahreswende 1977/78 
wurde von den pädagogi
schen Fachmitarbeitern 
eine Konzeption zur Be
handlung der drogenabhän
gigen Frauen erarbeite t. 
Unter Berücksichtigung 
der spezifischen Abhän
gigkeitsproblematik bei 
Frauen wurde ein Motivie
rungsmodell entwickelt, 
\olOnach die Frauen i m Rah
men einer intensiven so
zialpädagogischen Betreu
ung immer wieder die Ent
scheidung zwischen ihrer 
Sucht und der Möglichkeit 
zur Freiheit aufgezeigt 
werden sollte . Maxime war, 
in intensiver Zusammenar
beit mit Mitarbeitern ex
terner Drogenberatungs
stellen so viele Frauen 
wie möglich so früh wie 
möglich aus der Haftan
stalt in eine externe dro
gentherapeutische Lang
zeiteinrichtung zu ent
lassen. Nach langen, zeit
raubenden, zum Teil un
nützen Verhandlungen mit 
Vertretern der Justizver
waltung und dem Personal
rat der Vollzugsanstalt 
konnte diese Konzeption 
endlich sieben Monate spä
ter in Kraft treten. Sie 
konnte, vor allen bei den 
jugendlichen Frauen, aus
gebaut t..rerden. und sie 
hat sich bewä~rt. Knapp 
die Hälfte der aus der 
I-lohngruppe, einer gefäng
nisinternen Art von Uber
gangseinrichtung zwischen 
Strafvollzug und Therapie, 
entlassenen Frauen befin
det sich jetzt noch in 
einer externen therapeu
tischen Einrichtung. 
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Eine ähnliche Uber-
gangseinrichtung sollte 
für die erwachsenen Frau
en gaschaffen werden. Die 
Pläne hi erzu liegen seit 
einem Jahr der Senatsver
waltung vor; die Reali
sierung scheiterte bisher 
u.a. an dem Einbau einer 
Dusche. 

In der Vo llzugsanstalt 
für Frauen sind neben den 
jugendlichen noch ca. 6o 
erwachsene drogenabhängi
ge Frauen untergebracht, 
die dringend einer diffe
renzierten Betreuung be
dürfen. Angesichts der 
schon seit langem erkenn
baren und auch der Senats
verwaltung bekannten po
sitiven Erfahrungen in der 
Hotivierungsarbeit mit den 
drogenabhängigen Jugend
lichen ist eine derartige 
Verzögerung absolut un
verständlich und unver
antwortlich. 

Die Uberlegung der An
stalt z.T. schon über 
einhundertfünfzig Frauen 
bei siebenundneunzig Haft 
plätzen nimmt inzwi
schen katastrophale Aus
maße an. Das von der Se
natsverwaltung beabsich
tigte Ausgliedern eines 
Teils der untergebrachten 
Frauen in die Nebenanstalt 
Kautstraße wird die Pro
bleme nicht lösen . Damit 
wäre zwangsläufig eine 
Ausgliederung etwa eines 
Drittels des Personals der 
Hauptanstalt Lehrter Stra
ße notwendig. Schon jetzt 
ist die Personaldecke in 
der Hauptanstalt so dünn, 
daß nicht einmal in dem 
einzig strukturierten Be
reich der Anstalt, der 
therapeutisch orientierten 
Wohngruppe, eine kontinu-
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ierliche Betreuung du r ch 
eine Beamtin gewährle i
stet ist. Die vierzehn an
gekündigten neuen Beamtin
nen werden . wie bisher im
mer, gerade den Ausgleich 
für I.Jeggänge (z.Z. sind 
bereits acht bekannt) 
durch Kündigungen und an
derweitige Verwendung 
bringen. 

Der Senatsverwaltung für 
Justiz Y.•ar seit langem so
wohl die Sinnfälligkeit 
und Notwendigkeit einer 
differenzierten Betreu
ungsarbeit mit drogenab
hängigen Frauen als auch 
der permanent steigende 
Belegungsdruck bekannt . 
Es mußte aufgrund dessen 
damit gerechnet werden, 
daß bei mangelnde r Berück
sichtigung dieser Fakto
ren für die inhaftierten 
Frauen eine derart inhu
mane, ausweglose und uner
trägliche Lebenssituati
on entsteht, die explosi
onsartige Ausbrüche von 
Aggressivität nach sich 
ziehen muß . 

" Zwangsläufig 11 wird 
dies von der Anstalt mit 
einem Strafantrag sankti
oniert; gegen etwa ein 
Dr ittel der aufderAbtei
lung für drogenabhängige 
Erwachsene untergebrach
ten Frauen sind aus die
sen Gründen Ermittlungs
urid Strafverfahren anhän
gig, so daß sich die Haft 
zeit unabsehbar verlän
gert . Der vom Senator für 
Justiz angeordnete Voll 
streckungsstopp wird al
lein aus diesen Gründen 
ad absurdum geführt. 

Die 
haben 
hei t, 

Fachmitarbeiter 
in der Ver gangen
schon in entspann-
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t~ren Situationen, auf 
die o . g. Entwicklungen 
eindringlich hingewiesen 
und Veränderungsvorschlä
ge gemacht , ohne genügend 
Resonanz zu finden. Tr otz 
dezidi erter Vorschläge 
der Sozialarbeiter und 
Psychologen konnten sich 
zunehmend Vorstellungen 
und Einstellungen konser
vativer und berufsstän
discher Kräfte durchset
zen, die die jetzt vor
haodeneo schlechten Voll 
zugsbedingungen mit ver
ursacht und damit den Weg 
zum Verwahrvollzug zurück 
geebnet haben . 

Unter diesen Umständen 
sehen die jetzt ausschei
denden ~titarbeiter keine 
Höglichkeit mehr, sinnvoll 
und verantwortlich ihrer 
Funktion und den Aufgaben 
des Strafvollzugsgesetzes 
gerecht zu werden. 

Der Arbeitskreis "Dro
genprobleme im Strafvoll
zug" bedauert den Ent
schluß der Mitarbeiter. 
Gleichwohl hält er ihn für 
verständlich und akzepta
bel. 

Senator Meyer ist auf
gefordert, endlich das von 
ihm und seiner Partei im
mer wieder propagierte Be
handlungskonzept ~n die 
Praxis umzusetzen. Die 
Versäumnisse seiner Ver
waltung und die ständigen 
Unkenrufe des VdJB (Ver
band der Justizbedienste
ten im Deutschen Beamten
bund) über die vermeint
liche Konzeptiooslosig
keit im Strafvollzug und 
nach mehr Sicherheit haben 
erste Früchte getragen. 

Der Arbeitskreis ist 
der Auffassung. daß diese 
Entwicklung aus drogenpo-
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litischer Sicht äußerst 
besorgniserregend ist . Es 
wurden vom Senator fü r Ju
stiz ~Ii 11 ionen in das Dro
gengefängnis Schönstedt 
straße und in die ges~hlos
sene Drogenklinik Frohnau 
gepumpt. Demgegenüber fand 
das einzige sinnvolle und 
tragfähige ~!odell im Ber
liner Verbundsystem, näm
lich das Motivierungsmo
dell der VA für Frauen. 
unzureichende Unterstüt
zung. 

Es ist unabdingbar not
wendig, daß die mit dem 
Drogenproblem befaßten 
Senatsverwaltungen der 
Z\vangsweisen Unterbrin
gung Drogenabhängiger in 
ges'chlossenen Einrichtun
gen entgegentreten und 
mit den im Arbeitskreis 
zusammengeschlossent>n Dro
genberatern, Jugendge
richtshelfern, Richtern, 
Be\vährungshelfern, Rechts
anwälten, dem Drogenbe
auftragten, Elternkreisen 
und freien therapeuti
schen Einrichtungen ein 
Prophylaxe- und Behand
lungssystem aufrechter
halten und weiterentwik
keln, das die kostspieli 
gen und nutzlosen Zwangs
institutionen überflüssig 
macht. Dies bezieht sich 
auch auf die geplante neue 
Vollzugsanstalt für Frau
en, die unter dem vorge
sehenen hohen Sicherbei ts
aspekt für eine sinnvolle 
Betreuungsarbeit mit dro
genabhängigen Frauen völ
lig ungeeignet sein wird. 

Arbeitskreis "Drogenpro
bleme im Strafvollzug" 
c/o Gerhard Schneider 
Schiliterstraße 55 
looo Berlinl2 
Tel.: 883 23 ol und 

25 88 24 22/21 
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DER ARBEITSKREIS 

"SOZIALES TRAINI NG E.V." 

bittet uns um folgenden 
Hinweis : 
KURSE ZUM STRAFVOLLZUG: 

Um einen Erfahrungs
und Gedankenaustausch der 
Mitarbeiter im Strafvoll 
zug und Interessenten am 
Strafvollzug möglich zu 
machen, bietet die Volks
hochschule Schöneberg im 
Rahmen ihres Winterpro
gramms zwei Kurse des 
"Arbeitskreis Soziales 
Training e.V." an. 
a) Kurs Nr. 3008 

Beginn: 18.9.1980 
Donnerstag 18.oo-21 .oo 
Thema: Praxisberatung 
für freiwillige Mitar
beiter imStrafvollzug. 

b) Kurs Nr . 3009 
Beginn: 25.9.1980 
Donnerstag 18 .oo-2l .oo 
Thema: 
Einführung in die the
men-und klientenzen
trierte Ges~rächsfüh
rung. 

Der zweite Kurs be
schäftigt sich mit der 
'Gesprächspsychotherapie' 
(GT) und der 'Themenzen
trierten Interaktion' (TZI) 

In diesem Kurs werden nach 
Absprache mit den Teil neh
mern entweder bei de ~lethe
den in einem Kurs vorge
stellt oder die einzelnen 
Methoden nacheinander in 
.zwei Kursen bekanntgemacht. 
Beide Methoden sind als 
Anregung für die Gruppen 
arbeit gedacht. 
Anmeldung über die Volks
hochschule Schöneberg. 
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Zu den 
auf die 

Wirkungen ·des Strafvollzugs 
«Resozialisierung» der Insassen 

E I N B E R I C H T Ü B E R E R G E B N I S S E 
E I N ~ R E M P I R I S C H E N U N T E R S U C H U N G 

VON KARL - DIETER OPP 

4. Ein Vergleich der 
untersuchten Anstalten und 
ihrer Wirkungen auf die 
"Resozialisierung" der In
sassen 

Im folgenden sollen die 
untersuchten Anstalten 
hinsichtlich einer Reihe 
von Variablen miteinander 
verglichen werden. Inwie
weit die Daten für andere 
als die untersuchten An
stalten gelten, kann im 
Rahmen unseres Projekts 
nicht beantwortet t>lerden. 
Wir wollen lediglich eine 
Vermutung äußern, die wei
ter empirisch zu prüfen 
wäre: Kiel dürfte den Typ 
der geschlossenen Anstalt 
ohne therapeutische Maß
nahmen mit mehrfach vor
bestraften Tätern reprä
sentieren. Die Ergebnisse 
für Berlin dürften für 
Anstalten gelten, in denen 
therapiert wird und die 
aus mehrfach vorbe
straften Tätern bestehen. 
Vierlande nimmt eine mi tt
lere Stellung ein, ten
diert aber mehr zu Kiel . 

Zu Beginn des Inter
views wurden die Befrag
ten gebeten, auf einer 
Liste (die sie erweitern 
konnten) die fünf unange
nehmsten Zustände in der 
Anstalt anzukreuzen. Weit
gehend übereinstimmend 
wurden in allen drei An
stalten unter den drei 
unangenehmsten Zuständen 
am häufigsten genannt: 
Essen, ärztliche Versor
gung, Arbeitslohn, fehlen
de sexuelle Kontakte, Ein
kaufsmöglichkeiten (in 

Kiel anstelle der Ein
kaufsmöglichkeiten die Ar
beitsplätze bzw. die Ar
beit überhaupt und die 
Freizeitmöglichkeiten) . 

Auch die Selbstein
schätzung der Lebeossi tua
tion unterschied sich in 
den Anstalten. Die Häft
linge in Berlin schätzen 
ihre Chance, "im Leben 
e ttva s zu tverden", durch
schnittlich negativer ein 
als die Insassen von Vier
lande und Kiel . Jedoch 
glauben die Häftlinge in 
Berlin in geringerem Maße 
als die Häftlinge in Vier
lande und Kiel, daß sie 
immer irgendetwas oder 
irgendjemand daran hin
derte, im Leben voranzu
kommen . Auf die Frage, ob 
den Häftlingen "Glück" 
oder "Arbeit" mehr gehol
fen hat, draußen zurecht
zukommen, tendieren die 
Häftlinge 1n Vierlande 
eher zu "Arbeit", Berlin 
steht hier an letzter 
Stelle. Die Abstände zwi
schen den Anstalten sind 
relativ gering. Inwieweit 
es sich bei den \~erten der 
genannten Variablen um 
Anstalt~effekte handelt, 
konnte nicht überprüft 
werden. 

Für alle drei Anstal 
ten zeigt sich, daß die 
Gefangenen hinsichtlich 
der sozialstatistischen 
Merkmale - wie nicht an
ders zu erwarten war - im 
Vergl ei eh zu der Gesamtbe
völkerung eine äußerst 
"verzerrte" Austvahl dar
stellen. Bei einemAlters-
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durchschnitt von ca . 30 
Jahren sind ledige Perso
nen überpräsentiert (etwas 
mehr als 50% in den An
stalten). Etwa 15% der Be
fragten sind unehelich 
geboren, et~.Ja 20% sind ge
schieden. Auch der hohe 
Anteil unvollständiger 
Familien fällt auf (zwi 
schen 60% und 70%). Mehr 
als ein Viertel der Be
fragten hat keinen Haupt 
schulabschluß oder hat die 
Sonderschule besucht . Über 
90% der Insassen haben vor 
ihrer Haft typische Unter
schichtberufe ausgeübt . 
Die meisten Befragten 
sind Mehrfachtäter . Die 
durchschnittliche gesamte 
Haftzeit zum Zeitpunkt der 
Befragten beträgt ca. 50 
bis 60 Monate. 

Betrachten wir nun die 
Beziehungen der Gefangenen 
zu ihren Kontaktpersonen . 
Hinsichtlich der Sympathie 
fällt auf, daß ·in allen 
Anstalten die Mithäfrlin
ge dE>n Befragten sympathi
scher sind als die Auf
sichtsbeamten, wobei die 
Aufsichtsbeamten in. Ber
lin die geringste Sympa
thie genießen . Die An
staltsleit~ng dagegen hat 
in Berlin einen hohen, in 
Vierlande und Kiel dage
gen einen sehr negativen 
Sympathiel-Jert . \~erkbeamte 
und Betreuer dagegen sind 
den Befragten in allen An
stalten relativ sympa
thisch, und Z\-lar sympathi
scher als Aufsichtsbeamte . 
Die höchstE>n Sympathiewer
te haben Kontaktpersonen 
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außerhalb der Anstalt 
(Ehefrau , Braut , beste 
Freundin, Freund) . 

Die Häftlinge wurden 
gefragt , inwieweit sie 
sich im großen und ganzen 
so verhalten möchten wie 
die einzelnen Kontaktper
sonen, d .h .- wie hoch ihre 
Orientierung an den Kon
taktpersonen ist . Die Ori 
entierung an den Mithäft
lingen ist generell sehr 
ger1ng, d.h. man möchte 
sieb eher nicht so verhal
ten wie die Mithäftlioge . 
Dies trifft ebenfalls für 
die Aufsichtsbeamten 1n 
Berlin und Kiel zu, wenn 
auch io etwas geringerem 
Maße (in Vierlande ist die 
Orientierung an den Auf
sichtsbeamten leicht po
sitiv) . Die Orientierung 
an den Werkbeamten ist in 
Berlin sehr negativ, 
leicht negativ in Vierlan
de und leicht positiv in 
Kiel. Extrem negativ ist 
die Orientierung an der 
Anstaltsleitung in Kiel, 
während Berlin und Vier 
lande hier leicht positi
ve Werte aufweisen . Am 
höchsten ist die Orientie
rung in allen Anstalten 
an der Ehefrau, der Braut 
und der besten Freundin, 
während die Freunde von 
außerhalb lediglich leicht 
positive Werte aufweisen. 
Hinsichtlich der Kontakt
ttäufigkeit sind die Innen
kontakte erwartungsgemäß 
(d.h . Kontakte mit Mit
häftlingen, Aufsichtsbeam
ten usw . ) relativ hoch . 

Wir haben jeweils zu 
den ausgewählten abwei
chenden und konformen 
Handlungen (vgl. Abschnitt 
3 dieses Aufsatzes) Fr agen 
der Art gestellt, wie sehr 
man den Kontaktpersonen 
die betreffende Handlung 
zutraut, wie positiv die
se die Handlung nach Mei
nung des Befragten bewer
ten, wie häufig Uber eine 
Handlung gesprochen wi r d 
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usw. Wenn auch ein Ver
gleich der Anstalten hin
sichtlich dieser Variablen 
problematisch ist (vgl. 
Teil II, Abschnitt 8 . I . 
2 des Forschungsberichts), 
so wiesen die Daten doch 
darauf hin, daß im großen 
und ganzen die Mithäft
linge im Vergleich zu den 
übrigen Kontaktpersonen 
als t.;reniger konform ein
geschätz t werd~n. 

In Abschnitt I dieses 
Aufsatzes t-rurde ausge
führt, daß ermittelt wer
den sollte, inwieweit die 
Anstalten die erwähnten 
Ziele erreicht haben. Bei 
der Beantwortung dieser 
Frage sind wir in folgen
der Weise vorgegangen: Wir 
haben zunächst für jede 
Norm und fUr jede Möglich
keit das arithmetische 
Mittel je Anstalt berech
net . Fürjede Anstalt wur
de also die Intensität je
der einzelnen Norm (z.B. 
der Norm "eine Arbeit an
nehmen") und Möglichkeit 
je Gefangener addiert und 
durch die Anzahl der Ge
fangenen dividiert . Sodann 
wurde (u . a.) der Mittel
wert aller Nietelwerte der 
konformen Möglichkeiten 
insgesamt berechnet , und 
zwar für jede Anstalt ge
trennt. Dasselbe geschah 
für die abweichenden Mög
lichkeiten, für die kon
formen Normen und für die 
abt.;reicbenden Normen. 

DarUber hinaus wurden 
fUr jede Anstalt das Kon
formitätspotential und das 
Diskrepanzmaß (vgl . Ab
schnitt 3 dieses Aufsatzes) 
berechnet. 

Beim Vergleich der An
stalten hinsichtlich der 
erwähnten Maße sollte fol
gendes beachtet werden: 
I . Es tvar wegen des Erhe
bungsaufwandes nicht mög
lich, die Ziele der Be
fragten zu ermitteln . Wenn 
auch nicht anzunehmen ist , 
daß sich die Intensität 
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der Ziele bei den Befrag
ten in den verschiedenen 
Anstalten systematisch un
terscheidet, so ist dies 
doch nicht auszuschließen. 
2. Es wurden nicht alle 
relevanten Normen und ~!ög-
1 ichkeiten erhoben. Es tJä
re z . B. denkbar , daß die 
(nicht vorgegebene Hand
lung) "Raubmord" bei Ge
fangenen am intensivsten 
ist, so daß möglicherwei
se z.B. das Diskrepanzmaß 
einen relativ hohen Wert 
aufweist, obwohl dessen 
Wert in Wirklichkeit nie
drig ist. Allerdings ist 
zu vermuten, daß die nor
malerweise aus der Sicht 
der Befragten relevanten 
abweichenden Handlungen 
erfragt wurden, ( vgl. z. B. 
die hohe Zahl der Berei
cherungsdelikte gemäß der 
polizeilichen Kriminal
statistik). 3. Es wäre 
denkbar, daß Zt-7ar der Ab
stand hinsichtlich der 
Zielvariablen von Berlin 
zu den übrigen Anstalten 
relativ gering ist, daß 
aber die Änderungsresi
stenz der Normen und Hög
lichkeiten für die Gefan
genen in Berlin größer ist 
als in den anderen Anstal 
ten, d . h . daß sich mögli 
cherweise die Normen und 
die Einschätzungen konfor
mer Möglichkeiten z .B. bei 
Mißerfolgen, nach der Ent
lassung auf konforme (.]ei
se ihre Ziele zu realisie
ren, bei Gefangenen der 
Anstalt Berlin in gerin
gerem Maße in eine "nega
tive" Richtung ändern als 
bei Gefangenen aus ande
ren Anstalten . \.Jenn auch 
die Änderungsresistenz 
der Normen und Höglich
keiten gegenwärtig noch 
nicht ermittelt werden 
kann, so erscheint es doch 
plausibel, daß ein empi
rischer Zusammenhang be
steht zwischen der Inten
sität der Normen und der 
Wirksamkeit der Nöglich-



keiten einerseits und der 
Änderungsresistenz der 
Normen und Möglichkeiten 
andererseits . Somit er
scheint es sinnvoll, auch 
die Werte der Normen und 

_Möglichkeiten als Zielva
riablen zu verwenden, d. h. 
es erscheint auf jeden 
Fall sinnvoll zu fordern, 
daß eine Anstalt möglichst 
hohe Werte der Zielvari
ablen erreichen soll. 

Bei den meisten konfor
men Möglichkeiten hat Ber
lin die höchsten Mittel
werte, gefolgt von Vier
lande und Kiel. Bei den 
meisten abweichenden Nög
lichkeiten hat Berlin die 
niedrigsten Werte, wiede
rum gefolgt von Vierlande 
und Kiel . D.h. die Gefan
genen in Berlin perzipie
ren ihre konformen Mög
lichkeiten als relativ 
wirksam· und ihre abwei
chenden Möglichkeiten als 
relativ umvirksam - ver
glichen mit den Häftlin
gen in Vierlande und Kiel. 
Bei den konformen Normen 
haben BerJin und Kiel (!) 
am häufigsten die höchsten 
Mittelwerte; bei den mei
sten ab\veichenden Normen 
sind die Mittelwerte bei 
Berlin am niedrigsten, 
wiederum gefolgt von Kiel 
und an dritter Stelle von 
Vierlande . Die Häftlinge 
in Berlin unterscheiden 
sieh also von den Häftlin
gen der anderen Anstalten 
insbesondere dadurch, daß 
sie wirksamere konforme 
und weniger wirksame ab
weichende Möglichkeiten 
wahrnehmen. Möglicherwei
se zeigt sich die Wirkung 
der therapeutischen Bemü
hl,lngen in Berlin vor allem 
darin, daß die Gefangenen 
befähigt werden, ihre Zie
le auf konforme Weise zu 
erreichen, und daß die Be
wertung abwei ehender Hand-
1 ungen negativer w~ rd. 'Es 
fällt auf, daß die Unter
schiede zwischen den An~ 
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stalten 
sind. 

äußerst knapp 

Diese Ergebnisse be
stätigen sich, wenn man 
d i e Mi t t e 1 werte j e An s t a 1 t 
jeweils für alle konfor
men und alle abweichenden 
Möglichkeiten getrennt und· 
ebenso für alle konformen 
und abweichenden Normen 
berechn~t : Die Werte für 
die konformen Möglichkei
ten sind in Berlin am 
höchsten, fhr die abwei
chenden am niedrigsten; 
an zweiter Stelle folgt 
Vierlande, an dritter 
Kiel. Bei den konformen 
Normen 
Kiel an 
während 

stehen Berlin und 
erster Stelle, 

die abweichenden 
Normen für Berlin am nie
drigsten und für Kiel und 
Vierlande gleich sind. 

Das Konformitätspoten
tial is·t für die Häftlinge 
in Berlin am höchsten, für 
Vierlande am zweithöchsten 
und für Kiel am dritthöch
sten. Auch hier sind die 
Unterschiede wiederum sehr 
gering: Das Maß, dessen 
maximal möglicher Wert l 
beträgt, erreicht für Ber
lin den Wert 0,88, für 
Vierlande den Wert 0,83 
und für Kiel den Wert 0,81. 
Bei dem Diskrepanzmaß 
(mit einem maximalen mög
chen ~vert von I ) hat Vier
lande den höchsten, Berlin 
den Z\veithöchsten und Kiel 
den dritthöchsten Wert 
(0,64, 0,60, 0,53). 

Insgesamt wird man sa
gen können, daß die Ziel
variablen in Berlin am 
höchsten ausgeprägt sind. 
Bei den , Höglichkei ten 
steht Vierlande an zweiter 
Stelle, bei den Normen da
gegen läßt sich keine kla
re Rangfolge aufstellen. 
Überraschend ist wohl, daß 
die Ausprägung der Ziel
variablen in Berlin nicht 
eindeutiger ist und daß 
die Differenzen zwischen 
den Anstalten so knapp 
sind. 
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Es wäre denkbar , daß 
die Unterschiede in den 
Zielvariablen zwischen 
den Anstalten nicht durch 
die Anstalten be\virkt \vur 
den , sondern daß die be
sc.hriebenen Unterschiede 
bereits bei der Einliefe
rung vorlagen oder daß z . 
B. die Wirkung de r An 
stalten insofern "ver 
deckt" \vird, als etwa in 
Berlin die Gefangenen bei 
ihrer Eingliederung im Ver
gleich zu den Gefangenen 
der übrigen Anstalten re 
lativ hohe Werte bei den 
abweichenden Normen und 
Möglichkeiten aufweisen, 
so daß die Wirkung der 
Berliner Anstalt unter
schätzt wird. Wenn wi r 
auf diese Frage auch kei 
ne endgültige Ant\vort ge
ben können, so lieferte 
eine Dummy- bz\v. Kovari
anzanalyse, bei der di e 
sozialstatistischen Va r i 
ablenkontrolliert wurden , 
doch Hinweise darauf, daß 
die beschriebenen We r te de r 
Zielvariablen nicht dur ch 
die unterschiedliche Se
lektion der Gefangenen be
dingt sind, d . h. daß An 
staltseffekte vorliegen . 

Nach dem Strafvollzugs 
gesetz ist das Sühne- bzw . 
Vergeltungsziel nicht meh r 
ein Ziel des Vollzugs . Ei 
nen Hinweis darauf, inwie
weit dieses Ziel dennoch 
faktisch realisiert wi r d , 
mag der Grad der Depriva
tion in einer Anstalt ge
ben. Wir haben den Pr o
banden u . a . e,ine Frage 
nach der Gesamtdeprivati 
on gestellt, in der sie 
ihre Situation in der An
stalt auf einem Kontinuum 
einordnen sollten , dessen 
Extremwerte lauteten : 
"Schlimmer als im Moment 
kann es mir gar nicht gehen" 
und "Noch besser als im 
Moment kann es mir ga r 
nicht gehen" . Darüber hin
aus haben wir eine Reihe 
von Einzeldeprivationen 
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erhoben, z . B. Unzufrieden 
heit mit der Betreuung, 
mit den Arbeitsverhältnis
sen, mit der Bezahlung 
usw . Aus der Einzeldepri
vationen wurde ein Gesamt
maß ge9ildet , indem die 
Werte f'U r die E inze ldepri
vationen je Befragter ad
diert 'und durch die Anzahl 
der Einzeldeprivationen 
d i vidiert wurden . Di e Ge 
samtdeprivation ist si
cher lich das gültigere 
Maß, da nicht alle mögli
chen Einzeldeprivationen 
ermittel t \vu rden. Es zeigt 
s i ch, daß die Gesamtdepri 
vationen in Berlin weit
aus amgerings t en \var, ge
folgt von Vierlande und 
Ki el . Die Werte , die von 
-I (niedr i gste De privati
on) bis+ I (höchste Depr i 
vation) r eichen konnten, 
bet rugen für Ber lin/Vier
lande/Kiel : 0, 12, 0 . 62, 
0 , 70 . Ein ähnliches Bild 
e r gab sich für die Einzel
depr ivat i onen i nsgesamt . 
Die We r te betrugen : 0,006 , 
0 ,1 21, 0 , 235 . In beiden 
Fällen i st der Abstand 
von Berlin zu Vie r lande 
und Kiel r ela t iv groß . 

Die Gefangenen wur den 
nach ih r er ver muteten 
Rückfallwahrscheinlichkeit 
gefr agt , d. h . danach, mit 
welche r Wah r schei nlich
kei t sie glauben, im er
sten J ahr nach ih r er Ent
l assung wi eder straffäl
lig zu wer den . Wenn auch 
der Zusammenhang zwischen 
wah r genommener und tat 
sächlicher Rückfälligkeit 
nicht geklärt i s~, so er
scheint es doch plausibel 
anzunehmen , daß die per
zipierte Rückfa)lwahr
scheinlichkei t u . a . ei
nen Einfluß auf die fak
tische Rückfallwahr
scheinlichkeit ha t 5 . Ver
gleicht man die Mittehler
te de r Variablen "perzi 
pierte Rückfallgeschwin
digkeit" in den Anstalten , 
dann zeigt sich, daß der 
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Wert für Berlin am gering
sten ist (0,24); . es fol
gen die \.Jerte für Vierlan
de (0,34) undKiel 0,40)6 . 

Eine Hinweis auf die 
Wirkung der Anstalten auf 
die "resozialisierung" der 
Insassen ergibt sich, wenn 
wir überprüfen, imviewei t 
sich die Zielvariablen 
mit zunehmender Haftdauer 
ve r ände r n . Bevor wir über 
Unte r suchungsergebnisse zu 
dieser Frage berichten, 
wollen wi r uns mit demZu
sarnrnenhang Z'\vi schen der 
Deprivation und der Haft
dauer befassen. 

Da unsere Frage nach 
der Gesamtdepr i vat i on am 
validesten sein dürfte, 
soll nun der Zusammenhang 
zwischen Gesamtdepr i vati 
on und Haftdauer behandelt 
werden . Es zeigt sich : In 
Berlin nimmt die Gesamt
deprivation mit zunehmen
der Haftdauer ab 
( r = - 0,26 ), in Kiel 
steigt ~ie mit zunehmen
der Haftdauer (r = 0, 15), 
während in Vierlande kein 
Zusammenhang besteht 
(r = 0 , 02) . Die bestehen
den Zusammenhänge s i nd 
allerdings relativ 
schwach, was auch für die 
folgenden Beziehungen gi 1 t 
(das Pearsonsche r kann 
von - J bis +I variieren). 

Wir wollen uns im fol 
genden lediglich mit dem 
Zusammenhang zwischen 
Haftdauer und den beiden 
Gesamtmaßen befassen : In 
Ber lin steigt das Konfor
mitätspotential mit zu
nehmender Haftdauer 
(r = 0,19), in Kiel nimmt 
es mit zunehmende: Haft
dauer ab (r = - 0, 16) und 
in Vierlande liegt keine 
Beziehung vo r (r = - 0,05). 
Der Grad der Diskrepanz 
steigt ebenfalls in Ber
lin (r = 0 . 20), in Vier 
lande liegt keine Bezie
hung vor (r = 0) , in Kiel 
eine sch~·lache positive Be
ziehung ( r = 0 . 08). Wenn 
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auch die Beziehung zwi 
schen Haftdauer und den 
beiden Gesamtmaßen schwach 
ist, so zeigt sich doch 
eindeutig ein Einfluß des 
Berliner )'!odells auf die 
Resozialisierung der Häft 
linge, verglichen mit den 
Anstalten Kiel und Vier
lande? . 

5 Es wäre z .B. denkbar, 
daß die Variable "perzi
pierte Rückfallwahrschein -
1 ichkeit" e i ne intervenie
rende Variable zwischen 
zumi ndest einer unabhän
gigen Variabl en der Ano
mi etheorie und kriminel 
l em Verhalten is t . Di es 
legen unsere Daten inso
f~rn nahe , als eine hohe 
posi t ive Korrelation zwi 
schen den No rmen und der 
perz i pier ten Ausführung s
wahrsche inlichkeit einer 
Handlung besteht . 
6 Eine Dummy- bzw . Kova 
rianzanaljse, in der wie
derum die sozial s tati s t i 
schen Varia bl en kontro l
li ert wurden, ze i gt, daß 
di e Untersch iede zwischen 
den Ansta l t en vermutlich 
nicht auf Sel ektionsef fek 
te zurückzuführen sind . 
7 Es wurde geprüft, ob 
ni chtl i neare Bez i ehungen 
zwi sehen Haftdauer und den 
genannten Var iabl en vor
lagen, was j edoch nicht 
der Fall war . Weiter wur
den Beziehungen zwi schen 
der Haftphase und anderen 
Haftdauer-1"1aßen einerseits 
und den Zielvariabl en 
überprüft. Vgl . hierzu den 
Forschungsbericht Tei 1 I I, 
Abschnitt 8. 7. 
Fortsetzung in der 
Oktoberausgabe 



§ 13 
u 

D 

§ 13 Abs. 1 und 2 StVo 11 zG, 
VV Nr . 2 Abs. 2 Satz 4 

1. Das Ermessen, das 
der Vollzugsbehörde bei 
ihrer Entscheidung über 
die Urlaubsbewilligung 
eingeräumt ist, ·erstreckt 
sich nicht darauf, wieviel 
Urlaub zu einem bestimmten 
Zeitpunkt noch verfügbar 
ist und mithin gewährt 
werden kann . 

2 . Die durch § 13 Abs. 
1 StVollzG festgelegte 
Höchstdauer des Jahresur
laubs bezeichnet den Rah
men, von dem die Vollzugs
behörde bei Urlaubsent
scheidungen ausgehen muß. 
Ob sich dieser Rahmen un
ter bestimmten Vorausset
zungen verengt, ist keine 
Ermessens-, sondern eine 
Rechtsfrage. 

3. Die Auslegung des 
§ 13 Abs. 2 StVollzG durch 
VV Nr. 2 Abs . 2 Satz 4, 
wonach der Jahresurlaub 
entsprechend der "rvarte
zeit" von sechs Monaten 
zu kürzen ist, ist mit 
dem Gesetz unvereinbar. 
§ 13 Abs. 2 StVollzG 
stellt eine Wartezeit
oder Fälligkeitsregelung, 
nicht dagegen einen Kür
zungsvorschrift dar. Dem
entsprechend sind bei der 
Berechnung des Jahresur
laubs die ersten sechs 
Monate der StrafverbüBung 
gleichfalls zu berücksich
tigen. 
Beschluß des Oberlandes
gerichts Frankfurt a. M. 
vom 5 . 2 . 19 79 - 3 Ws 71 79 
(StVollzG)-

R 

E 

INFORMAT ION 

L A u B A u s 

R H A F T 

§ 13 StVollzG 

1. Die Zuständigkeit für 
die Entscheidung über 
die Gewährung von Ur
laub gem. § 13 StVollzG 
kann vom Landesgesetz
geber oder einer auto
risierten Behörde ge
regelt werden. 

2 . § 13 StVollzG läßt un
terschiedliche Urlaubs
regelungen für den ge
schlossenen und den of
fenen Vollzug zu. Die 
Vorschrift verbietet 
auch nicht eine Ver
knüpfung von Urlaub und 
Besuch in der Weise, 
daß Gefangenen im ge
schlossenen Vollzug, 
die keinen Besuch er
halten haben, mehr Ur
laub gewährt wird . Die 
Gewährung von zusätzli
chem Urlaub stellt eine 
geeignete und gerechte 
Möglichkeit zur Auf
rech terhal tung von Aus
senkontakten für die
jenigen dar, die keinen 
Besuch erhalten. 

Beschluß der Gr. Strafkam
mer 27 als Strafvollstrek
kungskammer des Landge
richts Harnburg vom 25.11. 
1977 - (98) Vollz 80/77 -

§ 13 Abs . 1 und 2. StVo 11 zG. 
VV Nr. 2 Abs. 2 Satz 4 

1. Die Regelung der vv 
Nr . 2Abs. 2 Satz 4 zu§ 13 
StVollzG steht nicht im 
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Einklang mit dieser Vor
schrift. Sowohl nach :vort
laut als auch nach Zweck 
des § 13 Abs . 1 und Abs . 2 
StVollzG ist vom Höchstur
laub von 21 Tagen im Jahr 
auszugehen unabhängig da 
von, ob der Antragsteller 
erst im Laufe des Jahres 
die Voraussetzungen für 
die Urlaubsgewährung er
füllt. 

2. Der Zweck des § 13 
Abs. 2 StVollzG, der in 
der Gewährung der l\fÖglich
kei t zur ausreichenden Be
urteilung des Gefangenen 
besteht, gebietet es nicht, 
den Urlaub endgültig ent 
fallen zu lassen, der den 
ersten 6 Monaten Haftzeit 
entspricht. 

3. Die Vollzugsbehörde 
muß das vom Gesetzgeber 
eingeräumte Ermessen auf 
der Grundlage der Umstän 
de des konkreten Einzel 
falles und nicht einer 
generellen Verwaltungsan
weisung ausüben. 
Beschluß des Ober~andes
gerichts Celle 
vom 21.3.1979 - 3 Ws 42/79 
(StVollzG) 
Siehe Ziehtblick 4/Bo 

AUSSETZUNG DES STRAFREST : 
§ 57 StGB 
Eine Ablehnung bei Erst
tätern nach VerbüBung von 
Zweidrittel der erkannten 
Freiheitsstrafe ist nicht 
möglich, da hier eine er
folgte und erforderliche 
Zukunftsprognose nicht 
oder nur zweifelhaft zu 
stellen ist, und daher 
tvird stets eine Aussetzung 
erfolgen. 

OLG Hamm 2 Ws 265/70 

I DER LICHTBLICK I 
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